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Einladung 
 

Stadt Erlangen 

Stadtrat 
1. Sitzung      Donnerstag,  13.01.2022      16:00 Uhr       
Großer Saal der Heinrich-Lades-Halle 

 

Nicht öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:10 Uhr  

 
2. Mitteilungen zur Kenntnis 

 

 

 

3. Bericht aus nichtöffentlicher Sitzung 

 

 

 

4. Niederlegung des Stadtratsmandates durch Frau Tina Prietz 

 

13-2/080/2021 

Beschluss 

5. Berufung in den Stadtrat von Herrn Christian Eichenmüller 

 

13-2/081/2021 

Beschluss 

6. Vereidigung des neuen Stadtratsmitgliedes Herrn  
Christian Eichenmüller 

 

 

 

7. Personelle Änderungen bei der Besetzung von Ausschüssen und 
Gremien 

 

13-2/082/2021 

Beschluss 

8. Neuberufung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des  
Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Fürth 

 

13-2/078/2021 

Beschluss 

9. EB77 - Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2022 
(Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) 

 

771/012/2021 

Beschluss 

10. Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern: Wechsel in der 
Verbandsversammlung 

 

BTM/039/2021 

Beschluss 

11. 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 - Häuslinger Wegäcker 
West - mit integriertem Grünordnungsplan;  
hier: Satzungsgutachten/Satzungsbeschluss 

 

611/087/2021 

Beschluss 

12. Förderung der Reparatur von Elektrogeräten mit bis zu 200 €  (Vorbild 
Thüringen); Fraktionsantrag Nr. 163/2021 vom 16.06.2021 der  
erlanger linke 

Die Unterlagen werden nachgereicht. 

31/113/2021 

Beschluss 
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 Haushalt 2022 

 

 

 

13. Eckdaten Haushaltsplan 2022 

Präsentation 
 

II/016/2021 

Kenntnisnahme 

14. Grundsätzliche Ausführungen des Oberbürgermeisters, der  
Fraktionen und Ausschussgemeinschaften sowie der  
Einzelstadtratsmitglieder zum Haushalt 2022 

 

 

 

15. Behandlung evtl. Änderungsanträge und Beschlussfassung über die 
vom HFPA in den Stadtrat verwiesenen Änderungsanträge, nachträg-
lichen Nachmeldungen der Verwaltung und nachträgliche Änderungs-
anträge aufgrund Ausschussbeschlüssen zum Ergebnishaushalt, Fi-
nanzhaushalt und Invesitionsprogramm 

-siehe Abstimmungsskript der Kämmerei- 
 

201/027/2021 

Beschluss 

16. Fraktionsanträge zum Haushalt 2022 

 

 

 

17. Stellenplan 2022 

 

 

 

17.1. Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022; Umwandlung der 
Stundenkontingente in Planstellen 

 

11/032/2021 

Beschluss 

17.2. Haushalt 2022; Stellenplan 2022 Liste A - Stellenneuschaffungen 

 

113/040/2021 

Beschluss 

17.3. Haushalt 2022; Stellenplan 2022 Liste A - Stellenneuschaffungen - 
Ergänzung Amt 39 

 

113/041/2022 

Beschluss 

17.4. Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022; Liste B -  
Stellenwertänderungen 

 

113/038/2021 

Beschluss 

18. Beschluss über die vom HFPA begutachteten Änderungen zum  
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022/Investitionsprogramm 
2021 - 2025 

-siehe Abstimmungsskirpt der Kämmerei- 
 

201/028/2021 

Beschluss 

19. Haushalt 2022 - Abgleichsvorschlag 

- siehe Abgleichsvorschlag der Kämmerei- 

wird am 10.01.2022 den Stadträten zugeleitet 
 

201/029/2021 

Beschluss 

20. Sammelbeschluss über Fachamtsbudgets 2022, Ergebnishaushalt 
2022, Finanzhaushalt 2022, mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 
mit Investitionsprogramm, Haushaltsvermerke 2022, Stellenplan 
2022, Stiftungshaushalte der rechtlich unselbständigen Stiftungen 
2022 

 

20/026/2021 

Beschluss 
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21. Budgetierungsregeln 2022 

 

113/028/2021 

Beschluss 

22. Beschluss über die Haushaltssatzung 2022 

 

201/033/2021 

Beschluss 

23. Anträge mit finanzieller Auswirkung auf den Haushalt 2022 

 

201/030/2021 

Beschluss 

24. Ermächtigung der Verwaltung zu formellen Änderungen 

 

201/031/2021 

Beschluss 

25. Anfragen 

 

 

 

26. Verabschiedung des Stadtratsmitgliedes Frau Tina Prietz 

 

 

 

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
Im Sitzungsraum gilt grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, auch am  
eigenen Sitzplatz. Der Zutritt zu den Sitzungen wird nur unter Vorlage eines 
entsprechenden 3G+-Nachweises (geimpft, genesen oder aktuell mit PCR-Test getestet) 
gewährt. 
Bitte führen Sie deshalb stets einen geeigneten Nachweis bei sich und zeigen diesen beim 
Einlass vor. 
Bitte beachten Sie außerdem die jeweils aktuell geltenden Hygienevorschriften in Bezug auf 
die Corona-Pandemie. 
Die Anzahl der Besucher ist aufgrund der einzuhaltenden Abstandsflächen des Sitzungs-
raumesbegrenzt. 
Bitte kommen Sie daher rechtzeitig zur Sitzung. 

 

 

Erlangen, den 4. Januar 2022 

STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Florian Janik 
Oberbürgermeister 

 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13 Bürgermeister- und Presseamt 13-2/080/2021 
 

Niederlegung des Stadtratsmandates durch Frau Tina Prietz 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Niederlegung des Stadtratsmandates durch Frau Tina Prietz wird anerkannt. Sie scheidet mit 
Ende der Stadtratssitzung am 13.01.2022 aus dem Erlanger Stadtrat aus.   
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Frau Tina Prietz bittet mit Schreiben vom 19.12.2021 darum, sie mit Ende der Stadtratssitzung 
am 13.01.2022 von ihrem Stadtratsmandat zu entbinden.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Es wird vorgeschlagen, der Bitte von Frau Prietz zu entsprechen und sie von ihrem Ehrenamt 
als Mitglied des Stadtrates Erlangen zu entbinden.  
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Durch Beschluss des Stadtrates gemäß Art. 19 BayGO i.V.m. Art. 48 GLKrWG.  
  

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  4Ö  4
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13 Bürgermeister- und Presseamt 13-2/081/2021 
 

Berufung in den Stadtrat von Herrn Christian Eichenmüller 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Herr Christian Eichenmüller wird mit Wirkung vom 13.01.2022 als Mitglied des Erlanger Stadtrates 
berufen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Frau Tina Prietz hat darum gebeten, zum Ablauf der Stadtratssitzung am 13.01.2022 von ihrem 
Stadtratsmandat entbunden zu werden. Der Stadtrat hat die Niederlegung des Stadtratsman-
dates anerkannt.  
 
Als nächstes Ersatzmitglied rückt Herr Christian Eichenmüller aus dem Wahlvorschlag „Grüne 
Liste“ in den Stadtrat nach. Die Voraussetzungen für die Übernahme des gemeindlichen Eh-
renamtes liegen vor. Er ist bereit, die Berufung anzunehmen.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Nachrücken von Herrn Eichenmüller als Mitglied des Erlanger Stadtrates. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Durch Beschluss des Stadtrates gemäß Artikel 19 der Bayerischen Gemeindeordnung.  
 

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  5Ö  5

7



 Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13 Bürgermeister- und Presseamt 13-2/082/2021 
 

Personelle Änderungen bei der Besetzung von Ausschüssen und Gremien 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
BTM 
 
 

I. Antrag 
 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen besteht Einverständnis.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Durch das Ausscheiden von Frau Tina Prietz aus dem Stadtrat ist die Besetzung der freiwer-
denden Sitze in den Ausschüssen und Gremien erforderlich. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die Stadtratsfraktion Grüne/Grüne Liste schlägt folgende Änderungen ab 15.01.2022 vor: 
 
Ältestenrat Weitere Vertretung Eichenmüller, Christian 
HFPA  Weitere Vertretung Eichenmüller, Christian 
UVPA  Mitglied  Eichenmüller, Christian 
BWA  1. Vertretung  Eichenmüller, Christian 
KFA  1. Vertretung  Eichenmüller, Christian 
BildungsA 1. Vertretung  Eichenmüller, Christian 
RevisionsA Weitere Vertretung Eichenmüller, Christian 
SportA  Weitere Vertretung Eichenmüller, Christian 
SGA  Mitglied  Urban, Marc (für Bazant) 

1. Vertretung  Bazant, Marcus 
Weitere Vertretung Eichenmüller, Christian 

JHA  Weitere Vertretung Eichenmüller, Christian 
 
Planungsausschuss des Planungsverbandes Region Nürnberg 
   1. Stellvertretung 
   v. Dr. Dees, Philipp Eichenmüller, Christian 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Durch Beschlussfassung gemäß § 2 Nr. 5 der Geschäftsordnung für den Stadtrat.  
 
 
 
 

Ö  7Ö  7
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III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13-2/OE002 Bürgermeister- und Presseamt 13-2/078/2021 
 

Neuberufung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des 
Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Fürth 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Keine 
 
 

I. Antrag 
 
Die Stadt Erlangen benennt für die 14. Amtsdauer vom 01.07.2022 bis 30.06.2028 ein stellvertre-
tendes sowie ein ordentliches Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Fürth.  
 
Der Neuberufung von Frau/Herrn ____________ als stellvertretendes Mitglied vom 01.07.2022 bis 
30.06.2025 wird zugestimmt. 
 
Der Neuberufung von Frau/Herrn ____________ als ordentliches Mitglied vom 01.07.2025 bis 
30.06.2028 wird zugestimmt.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Verwaltungsausschusses ist regelmäßig die 
Neuberufung von Mitgliedern erforderlich. Der Verwaltungsausschuss überwacht und berät die 
Agentur für Arbeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er setzt sich zu gleichen Teilen aus  
Mitgliedern zusammen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeitgeber und öffentliche 
Körperschaften vertreten. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Personen werden bestätigt.  
Die gesetzlichen Vorgaben des § 378 SGB III wurden berücksichtigt.  
 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit.  
Die Zahl der Mitglieder der Verwaltungsausschüsse ist grundsätzlich auf vier Mitglieder  
je Gruppe festgesetzt. Hierzu bedarf es entsprechender Vorschläge durch die vorschlagsbe-
rechtigten Stellen. Vorschlagsberechtigt für die Mitglieder der Gruppen der öffentlichen  
Körperschaften im Verwaltungsausschuss sind die gemeinsamen Rechtsaufsichtsbehörden, 
der zum Bezirk der Agentur für Arbeit gehörenden Gemeinden und Gemeindeverbände,  
mithin die Regierung von Mittelfranken.  
Die Regierung von Mittelfranken wird als gemeinsame Rechtsaufsichtsbehörde - wie bisher - 
ein Mitglied stellen.  
 

Ö  8Ö  8
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Somit entfallen auf die Landkreise Erlangen-Höchstadt, Fürth, Neustadt a. d. Aisch-Bad 
Windsheim sowie auf die kreisfreien Städte Erlangen und Fürth insgesamt drei Sitze.  
Bereits in der vorherigen und in der aktuellen Amtszeit haben sich die Stadt Fürth und die Stadt 
Erlangen die reguläre Amtszeit geteilt und je zur Hälfte einen „ordentlichen“ Sitz im  
Verwaltungsausschuss bzw. je einen stellvertretenden Sitz eingenommen.  

 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/EB77-1 Betrieb EB 77 771/012/2021 
 

EB77 - Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2022 
(Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

16.11.2021 Ö Gutachten  

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
II/20 (Abstimmung der Pauschalen)  
 
 

I. Antrag 
 
Der Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2022 des EB77 lt. Anlage wird – ggf. mit den Änderungen aus 
den Haushaltsberatungen – beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

Vollzug der zugrundeliegenden Rechtsnormen, insbesondere 
- Gemeindeordnung Bayern (GO) 
- Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) 
- Betriebssatzung für den EB 77 
hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungslegung 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

Einbringung des Wirtschaftsplanes 2022 in den Werkausschuss für den EB 77 sowie Vorlage 
im Stadtrat gemäß § 3 i.V.m. § 9 Abs. 2 Betriebssatzung. 
 
3. Prozesse und Strukturen 

- Begutachtung des Wirtschaftsplanes 2022 im Werkausschuss EB 77 am 16.11.2021 
- Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes 2022 im Stadtrat am 13.01.2022 
Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsberatungen mit Auswirkungen auf den EB 77 sind in den 
endgültigen Wirtschaftsplan einzuarbeiten. 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*: Schaffung einer Stabstelle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur 

Nutzung von Förderprogrammen, Ausbau der Ladeinfrastruktur und der E-Mobilität 
bzw. anderer alternativer Antriebstechnologien (u.a. Brennstoffzellentechnik vorbehalt-
lich entsprechender Förderzusagen), Anpassungen der Betriebsstandorte, Unterstüt-
zung von Maßnahmen im öffentlichen Grün und im Stadtforst   

  ja, negativ*  
  nein  

Ö  9Ö  9
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Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

 s. Anlage 

 

 
 
 
Anlagen: Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2022 des EB77 
  -die nichtöffentliche Anlage kann über Mandatos abgerufen werden- 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/BTM Beteiligungsmanagement BTM/039/2021 
 

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern: Wechsel in der 
Verbandsversammlung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 13, Amt 39 
 
 

I. Antrag 
 
Die Stadt Erlangen entsendet Frau Dr. Nikola-Simone Franz-Haas, die künftige Leiterin des Vete-
rinäramts, in der Nachfolge von Frau Dr. Jutta Bauer zum 01.02.2022 als Verbandsrätin in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbands Tierkörperbeseitigung Nordbayern. 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Da Frau Dr. Bauer zum 01.05.2022 die Freistellungsphase der Altersteilzeit antritt, wird für die 
Erlanger Vertretung in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Tierkörperbeseitigung 
Nordbayern eine Nachfolgeregelung benötigt. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Es wird vorgeschlagen, Frau Dr. Nikola-Simone Franz-Haas als neue Verbandsrätin zu bestel-
len. Frau Dr. Franz-Haas ist seit 01.03.2008 im Veterinäramt der Stadt Erlangen als Amtstier-
ärztin tätig und soll in der Nachfolge von Frau Dr. Bauer die Amtsleitung übernehmen. Als 
stellvertretende Verbandsrätin bleibt Frau Birgit Palme, Leiterin der Abteilung Fleischhygiene, 
bestellt.  

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Beschlussfassung gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Stadtrat. 

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  10Ö  10
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt für Stadtplanung und Mobilität 611/087/2021 
 

1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 - Häuslinger Wegäcker West - mit 
integriertem Grünordnungsplan; hier: Satzungsgutachten/Satzungsbeschluss 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

07.12.2021 Ö Empfehlung einstimmig angenommen 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

07.12.2021 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 09.12.2021 Ö Beschluss abgesetzt 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Öffentliche Auslegung vom 17.09.2021 bis einschließlich 22.10.2021 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie städtische Fachämter 
 

Bisherige Behandlung in 
den Gremien 

Gremium Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

Aufstellungsbeschluss UVPA 20.07.2021 Ö Beschluss einstimmig 

Billigungsbeschluss UVPA 20.07.2021 Ö Beschluss einstimmig 

  
 
 
 

I. Antrag 
1. Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in Anlage 1 wird beigetreten. 

Der Entwurf des 1. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker West – 
der Stadt Erlangen mit integriertem Grünordnungsplan und Begründung in der Fassung vom 
20.07.2021 wird entsprechend ergänzt. 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung wird in geänderter Fassung vom 07.12.2021 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen, da die vorgebrachten Stellungnahmen nur Än-
derungen redaktioneller Art zur Folge haben. 

  
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

a) Anlass und Ziel der Planung 
 Der UVPA hat am 20.07.2021 beschlossen, für das Gebiet zwischen Frankenalbstraße, Ro-

densteinweg und An den Häuslinger Wegäckern, das 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 
aufzustellen und zu billigen. 

 
 Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.07.2018 das Vermarktungskonzept der Baugrundstü-

cke im Baugebiet 412 – Häuslinger Wegäcker West – beschlossen.  

 Der räumliche Geltungsbereich dieses Deckblatts umfasst das Grundstück G5 im Baugebiet 
412, das gemäß Vermarktungskonzept für den Verkauf an eine Baugemeinschaft vorgesehen 
ist. Für den Erwerb dieses Grundstücks hat sich eine Baugemeinschaft beworben. Das sehr 
gut ausgearbeitete Konzept des Wohnprojekts wurde von der Verwaltung positiv bewertet, so-
dass die Baugemeinschaft den Zuschlag für das Grundstück erhielt und der Optionsvertrag un-
terschrieben wurde. 

Ö  11Ö  11
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Das Bebauungskonzept erfordert jedoch die Änderung des bestehenden Bebauungsplans Nr. 
412 in Teilbereichen. Der Entwurf sieht zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 24 bis 26 
Wohneinheiten und ein eingeschossiger Gemeinschaftsbau mit Dachterrasse, zwischen den 
beiden Wohngebäuden, vor. Die Gebäude werden über Laubengänge erschlossen. Sowohl die 
Laubengänge, als auch der Gemeinschaftsbau liegen außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen des Bebauungsplans Nr. 412. 

 Ziel ist es, die Umsetzung des Konzepts der Baugemeinschaft mit dem 1. Deckblatt zum Be-
bauungsplan Nr. 412 zu ermöglichen. Dabei bleiben die Grundzüge der Planung und die städ-
tebauliche Qualität unberührt. 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 412 blei-
ben in Kraft, soweit sie zu den textlichen Festsetzungen dieses Deckblattes nicht im Wider-
spruch stehen. 

 b) Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich schließt das Grundstück mit der Flst. Nr. 675/10 der Gemar-
kung Büchenbach ein (siehe Anlage 2). Die Größe des Planbereichs beträgt ca. 0,3 ha. 

 
c) Planungsrechtliche Grundlage  
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) mit integriertem Landschaftsplan 2003 ist das Plan-
gebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Das 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 steht der 
Darstellung im FNP nicht entgegen. Eine Änderung des FNP ist daher nicht erforderlich. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Aufstellung des 1. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker West – mit 
integriertem Grünordnungsplan der Stadt Erlangen. Mit diesem 1. Deckblatt soll der Bebau-
ungsplan Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker West – teilweise ergänzt werden. 

  
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 Verfahrensstand 
 Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Erlanger Stadtrates hat am 20.07.2021 

den Entwurf des 1. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 412 in der Fassung vom 20.07.2021 
gebilligt sowie die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Be-
hörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 Der Entwurf des Deckblattes zum Bebauungsplan mit Begründung lag in der Zeit vom 
17.09.2021 bis einschließlich 22.10.2021 öffentlich aus. Bis zum Ende der Auslegungsfrist 
wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 

 Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 09.09.2021 
von der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB benachrichtigt und gem. § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB unter Hinweis auf § 4 Abs. 4 BauGB zur Stel-
lungnahme aufgefordert worden. Es wurden insgesamt 14 Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange sowie Nachbargemeinden beteiligt, von denen 8 eine Stellungnahme abga-
ben, die in der Anlage 1 behandelt werden. 

 
 Prüfung der Stellungnahmen 

(siehe Anlage 1) 
 
 Da die sich hieraus ergebenden Änderungen allein redaktioneller Art sind, kann das 1. Deck-

blatt zum Bebauungsplan Nr. 412 in der Fassung vom 07.12.2021 als Satzung beschlossen 
werden (Anlage 3). 

 
4. Klimaschutz: 
  
 Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird in der Begründung auf mögliche Folgen und 

Auswirkungen auf das Klima eingegangen.  
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Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
 

   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alter-
native Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung 
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren. 

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 
 

Anlage 1: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis 
Anlage 2: Übersichtslageplan mit Geltungsbereich 

 Anlage 3: Stand des Bauleitplanverfahrens 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
07.12.2021 
 
Protokollvermerk: 
Herr Stadtrat Dr. Richter fragt an, ob die Einrückung der Solaranlagen 0,50 m oder 1,00 m betra-
gen soll und welche konkreten bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen dadurch 
eingehalten werden. 
Die Verwaltung sagt eine Klärung bis zur Stadtratssitzung am 09.12.2021 zu.  
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Ergebnis/Beschluss: 
1. Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in Anlage 1 wird beigetreten. 

Der Entwurf des 1. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker West – 
der Stadt Erlangen mit integriertem Grünordnungsplan und Begründung in der Fassung vom 
20.07.2021 wird entsprechend ergänzt. 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung wird in geänderter Fassung vom 07.12.2021 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen, da die vorgebrachten Stellungnahmen nur Än-
derungen redaktioneller Art zur Folge haben. 

 
mit 14  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Gensler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 07.12.2021 
 
Protokollvermerk: 
Herr Stadtrat Dr. Richter fragt an, ob die Einrückung der Solaranlagen 0,50 m oder 1,00 m betra-
gen soll und welche konkreten bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen dadurch 
eingehalten werden. 
Die Verwaltung sagt eine Klärung bis zur Stadtratssitzung am 09.12.2021 zu.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
1. Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in Anlage 1 wird beigetreten. 

Der Entwurf des 1. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker West – 
der Stadt Erlangen mit integriertem Grünordnungsplan und Begründung in der Fassung vom 
20.07.2021 wird entsprechend ergänzt. 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung wird in geänderter Fassung vom 07.12.2021 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen, da die vorgebrachten Stellungnahmen nur Än-
derungen redaktioneller Art zur Folge haben. 

 
mit 10  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Gensler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 09.12.2021 
 
Protokollvermerk: 
Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.   
 
 
Dr. Janik Winkler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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 1 

 

1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr.  - 412 Häuslinger Wegäcker West- der Stadt Erlangen  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
mit Schreiben vom 09.09.2021 

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis  
 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

1.  Amt für Digitalisierung, 
Breitband und 
Vermessung Erlangen  

21.10.2021  Keine Äußerung. Entfällt. 

2.  Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege  

Abt. Vor- und 
Frühgeschichte 

  

15.10.2021 1 Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Im Plangebiet sind derzeit keine Bodendenkmäler be-
kannt. Wir weisen darauf hin, dass evtl. zu Tage treten-
de Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denk-
malschutzbehörde gem. Art 8 Abs. 1-2 BayDSchG un-
terliegen. 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder 
dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der 
Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch die Anzeige an den Unternehmer oder 
den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind 
bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan 412 wird unter Ziffer 4 der textlichen 
Hinweise zum Bebauungsplan auf die zu beachtenden 
Regelungen zu Bodendenkmälern verwiesen. Dieser 
Hinweis bleibt durch das Deckblatt unberührt. 

 

Ö  11Ö  11
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 2 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

3.  Deutsche Post Bauen 
GmbH 

NL München - Außenbüro 
Nürnberg 

  Keine Äußerung. Entfällt. 

4.  Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

Technik Niederlassung 
Süd 

 

 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 
 
 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planunterla-
ge(n) nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an 
Dritte weiterzugeben.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  
Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen 
umfangreichen Telekommunikationslinien der Telekom 
anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht 
verändert oder verlegt werden müssen.  
Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekommunika-
tionsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich.  
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, 
welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen 
Dritter im Planbereich stattfinden werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf 
genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen:  
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Prüfung der Unterlagen sind im Plangebiet keine 
Telekommunikationslinien vorhanden. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der 
Planung und Ausführung der Erschließung zum Bebau-
ungsplan Nr. 412 berücksichtigt. Die Deutsche Telekom 
GmbH wird in die Umsetzung rechtzeitig eingebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  

Die im Bebauungsplan Nr. 412 festgesetzten Verkehrs-
flächen bleiben durch die Planung des 1. Deckblatts 
unberührt.  
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 3 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

 
 
 
 
 
 

4 

ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  
 
 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merk-
blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten si-
cherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der 
Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommu-
nikationslinien der Telekom nicht behindert werden.  
Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns erneut 
rechtzeitig zu beteiligen. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Bebauungsplan 412 ist unter Ziffer 5 der textlichen 
Festsetzungen zur Grünordnung ein Hinweis auf das 
DVGW Regelwerk enthalten. Dieser Hinweis bleibt 
durch das Deckblatt unberührt. Darüber hinaus ist dies 
Gegenstand der Leitungskoordination im Rahmen der 
Erschließungsplanung.  
Bei unvermeidlichen Unterschreitungen  
der Schutzabstände wird auf mögliche technische 
Schutzmaßnahmen verwiesen.  
 

5.  Planungsverband 

Region Nürnberg 

  

01.10.2021 1 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Es wurde festgestellt, dass zu dem Vorhaben im Hin-
blick auf den Bebauungsplan Nr. 412 „Häuslinger 
Wegäcker West“ mit Schreiben vom 03.05.2015 aus 
regionalplanerischer Sicht Stellung genommen wurde. 
Weitere Anmerkungen sind zu dem o.a. Vorhaben nicht 
angezeigt. 

Stellungnahme vom 03.05.2016: 

Auf unsere Stellungnahme vom 19.11.2015 wird verwie-
sen. 

Stellungnahme vom 19.11.2015 

Die vorgelegte Planung entspricht den Zielen des Regi-
onalplans, wonach im gemeinsamen Oberzentrum 
Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach u.a. auf eine Ver-
besserung der Wohnversorgung hingewirkt werden soll. 

Einwendungen aus regionalplanerischer Sicht gegen 
das geplante Vorhaben werden nicht erhoben, sofern 
dieses der Realisierung einer Stadt-Umland-Bahn 
(StUB) nicht entgegensteht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahmen wurden im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker 
West – bereits im Rahmen des Abwägungsbeschlusses 
zur Kenntnis genommen. 
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 4 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

 

 

2 

Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erfor-
derlich. 

Sonstige regionalplanerische Belange stehen dem Vor-
haben nicht entgegen 

 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

6.  Regierung von 
Mittelfranken 

Höhere 
Landesplanungsbehörde  

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

7.  Stadt Fürth 

Stadtplanungsamt  

  Keine Rückmeldung. Entfällt.  

 

  

8.  Stadt Herzogenaurach 

Stadtplanungsamt 

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

 

9.  Stadt Nürnberg 

Stadtplanungsamt  

24.09.2021  Keine Einwendungen. Entfällt. 

10.  Stadt Schwabach 

Stadtplanungsamt  

05.10.2021  Keine Einwände oder Bedenken. Entfällt. 

11.  Stadtteilbeirat 
Büchenbach 

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

12.  Vodafone 

Kabel Deutschland GmbH 

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

13.  Wasserwirtschaftsamt 

Nürnberg 

01.10.2021 1 Zur Entwässerung im qualifizierten Trennsystem: Nie-
derschlagswasser soll über "ein geplantes Rückhaltebe-
cken in den Bimbach" abgeleitet werden. Auf die Ände-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 5 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

 rung des einschlägigen Regelwerks und den damit neu-
en Berechnungsmethoden der Vorbehandlung wird ver-
wiesen. Bis auf Weiteres sind demnach qualitative 
Nachweise nach DWA-A 102-2 und quantitative Nach-
weise nach DWA-M 153 zu führen. Möglichkeiten zur 
Versickerung und Verdunstung, z. B. über Ableitung in 
offenen, begrünten Mulden und Gräben müssen ausge-
schöpft werden. 

   2 Auf das Risiko von Wassergefahren sollte hingewiesen 
werden: Gebäudeöffnungen sind konstruktiv so zu ge-
stalten, dass infolge von Starkregen auf der Straße/auf 
dem Gelände oberflächlich abfließendes Wasser nicht 
eindringen kann. Zum Schutz vor eindringendem Ab-
wasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind 
geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z. B. 
Schutzeinrichtungen gegen Rückstau aus dem Kanal. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 der Stadt Erlangen – Häuslinger Wegäcker West – 

Beteiligung der städtischen Ämter und Dienststellen 

hier: Änderungsvorschläge 

 
 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Änderungsvorschlag 

1  22.10.2021  Zu Begründung 5.7 Örtliche Bauvorschriften, Dachauf-
bauten und Entwurf 4. Dachaufbauten b und c 

Unter Begründung 5.7 ist aufgeführt: „Die Solaranlagen 
sollen im Orts- und Straßenbild möglichst unauffällig 
bleiben. Daher wird die Aufständerungshöhe der Module 
begrenzt, dass sie größtenteils durch die Attika verdeckt 
werden. 
Auf Nebenanlagen ist die Aufstellung von Solaranlagen 
grundsätzlich möglich, wenn die dort vorgeschriebene 
Dachbegrünung dadurch nicht beeinträchtigt wird.“ 

Unter Entwurf 4. c) ist spezifizierend aufgeführt, dass 
PV-Anlagen entweder ohne Aufständerung in die Dach-
fläche zu integrieren sind oder parallel zur Dachfläche in 
einem Abstand von max. 0,20 m auszuführen sind. Zu-
dem sollen diese laut Ausführung mindestens 0,50 m 
von den Dachrändern einzurücken sein. 

Grundsätzlich sind mit Ausrufung des Klimanotstandes 
der Stadt Erlangen optische Belange einer bestmögli-
chen Erzeugung lokaler, erneuerbarer Energien unter-
zuordnen. Daher ist auf alle Festsetzungen zu verzich-
ten, welche die Nutzung erneuerbarer Energien aus 
optischen Gründen einschränkt.  
Um Klimaschutz und Klimaanpassung bestmöglich mit-
einander zu vereinen, sind grundsätzlich sämtliche 
Dachflächen zu begrünen und mit PV-Anlagen zu bele-
gen. Die beiden Anforderungen schließen sich bei sach-
gerechter Planung nicht aus, Dachbegrünung begünstigt 
zusätzlich die PV-Nutzung durch den kühlenden Effekt. 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. Die 

Festsetzung zum Einrücken von Solaranlagen um min-
destens 0,50 m von den Dachrändern dient insbe-
sondere der Einhaltung bauplanungs- und bauordnungs-
rechtlicher Bestimmungen. Die Begründung zum Be-
bauungsplan wird um diese Begründung ergänzt.  
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1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr.  - 412 Häuslinger Wegäcker West- der Stadt Erlangen  

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB  
mit Schreiben vom 09.09.2021 

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis  
 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

1.  Amt für Digitalisierung, 
Breitband und 
Vermessung Erlangen  

21.10.2021  Keine Äußerung. Entfällt. 

2.  Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege  

Abt. Vor- und 
Frühgeschichte 

  

15.10.2021 1 Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Im Plangebiet sind derzeit keine Bodendenkmäler be-
kannt. Wir weisen darauf hin, dass evtl. zu Tage treten-
de Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denk-
malschutzbehörde gem. Art 8 Abs. 1-2 BayDSchG un-
terliegen. 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder 
dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der 
Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch die Anzeige an den Unternehmer oder 
den Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind 
bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan 412 wird unter Ziffer 4 der textlichen 
Hinweise zum Bebauungsplan auf die zu beachtenden 
Regelungen zu Bodendenkmälern verwiesen. Dieser 
Hinweis bleibt durch das Deckblatt unberührt. 

 

Ö  11Ö  11
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

3.  Deutsche Post Bauen 
GmbH 

NL München - Außenbüro 
Nürnberg 

  Keine Äußerung. Entfällt. 

4.  Deutsche Telekom 
Technik GmbH 

Technik Niederlassung 
Süd 

 

 1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 
 
 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene(n) Planunterla-
ge(n) nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an 
Dritte weiterzugeben.  
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  
Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen 
umfangreichen Telekommunikationslinien der Telekom 
anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht 
verändert oder verlegt werden müssen.  
Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekommunika-
tionsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich.  
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, 
welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen 
Dritter im Planbereich stattfinden werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf 
genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen:  
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Prüfung der Unterlagen sind im Plangebiet keine 
Telekommunikationslinien vorhanden. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Soweit technisch möglich, werden die Hinweise in der 
Planung und Ausführung der Erschließung zum Bebau-
ungsplan Nr. 412 berücksichtigt. Die Deutsche Telekom 
GmbH wird in die Umsetzung rechtzeitig eingebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
Die im Bebauungsplan Nr. 412 festgesetzten Verkehrs-
flächen bleiben durch die Planung des 1. Deckblatts 
unberührt.  
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

 
 
 
 
 
 
4 

ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  
 
 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merk-
blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten si-
cherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der 
Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommu-
nikationslinien der Telekom nicht behindert werden.  
Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns erneut 
rechtzeitig zu beteiligen. 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Im Bebauungsplan 412 ist unter Ziffer 5 der textlichen 
Festsetzungen zur Grünordnung ein Hinweis auf das 
DVGW Regelwerk enthalten. Dieser Hinweis bleibt 
durch das Deckblatt unberührt. Darüber hinaus ist dies 
Gegenstand der Leitungskoordination im Rahmen der 
Erschließungsplanung.  
Bei unvermeidlichen Unterschreitungen  
der Schutzabstände wird auf mögliche technische 
Schutzmaßnahmen verwiesen.  
 

5.  Planungsverband 

Region Nürnberg 

  

01.10.2021 1 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Es wurde festgestellt, dass zu dem Vorhaben im Hin-
blick auf den Bebauungsplan Nr. 412 „Häuslinger 
Wegäcker West“ mit Schreiben vom 03.05.2015 aus 
regionalplanerischer Sicht Stellung genommen wurde. 
Weitere Anmerkungen sind zu dem o.a. Vorhaben nicht 
angezeigt. 

Stellungnahme vom 03.05.2016: 

Auf unsere Stellungnahme vom 19.11.2015 wird verwie-
sen. 

Stellungnahme vom 19.11.2015 

Die vorgelegte Planung entspricht den Zielen des Regi-
onalplans, wonach im gemeinsamen Oberzentrum 
Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach u.a. auf eine Ver-
besserung der Wohnversorgung hingewirkt werden soll. 

Einwendungen aus regionalplanerischer Sicht gegen 
das geplante Vorhaben werden nicht erhoben, sofern 
dieses der Realisierung einer Stadt-Umland-Bahn 
(StUB) nicht entgegensteht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahmen wurden im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 412 – Häuslinger Wegäcker 
West – bereits im Rahmen des Abwägungsbeschlusses 
zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

 

 

2 

Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erfor-
derlich. 

Sonstige regionalplanerische Belange stehen dem Vor-
haben nicht entgegen 

 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

6.  Regierung von 
Mittelfranken 

Höhere 
Landesplanungsbehörde  

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

7.  Stadt Fürth 

Stadtplanungsamt  

  Keine Rückmeldung. Entfällt.  

 

  

8.  Stadt Herzogenaurach 

Stadtplanungsamt 

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

 

9.  Stadt Nürnberg 

Stadtplanungsamt  

24.09.2021  Keine Einwendungen. Entfällt. 

10.  Stadt Schwabach 

Stadtplanungsamt  

05.10.2021  Keine Einwände oder Bedenken. Entfällt. 

11.  Stadtteilbeirat 
Büchenbach 

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

12.  Vodafone 

Kabel Deutschland GmbH 

  Keine Rückmeldung. Entfällt. 

13.  Wasserwirtschaftsamt 

Nürnberg 

01.10.2021 1 Zur Entwässerung im qualifizierten Trennsystem: Nie-
derschlagswasser soll über "ein geplantes Rückhaltebe-
cken in den Bimbach" abgeleitet werden. Auf die Ände-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Ergebnis der Prüfung 

 rung des einschlägigen Regelwerks und den damit neu-
en Berechnungsmethoden der Vorbehandlung wird ver-
wiesen. Bis auf Weiteres sind demnach qualitative 
Nachweise nach DWA-A 102-2 und quantitative Nach-
weise nach DWA-M 153 zu führen. Möglichkeiten zur 
Versickerung und Verdunstung, z. B. über Ableitung in 
offenen, begrünten Mulden und Gräben müssen ausge-
schöpft werden. 

   2 Auf das Risiko von Wassergefahren sollte hingewiesen 
werden: Gebäudeöffnungen sind konstruktiv so zu ge-
stalten, dass infolge von Starkregen auf der Straße/auf 
dem Gelände oberflächlich abfließendes Wasser nicht 
eindringen kann. Zum Schutz vor eindringendem Ab-
wasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind 
geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z. B. 
Schutzeinrichtungen gegen Rückstau aus dem Kanal. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 der Stadt Erlangen – Häuslinger Wegäcker West – 

Beteiligung der städtischen Ämter und Dienststellen 

hier: Änderungsvorschläge 

 
 

Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Änderungsvorschlag 

1  22.10.2021  Zu Begründung 5.7 Örtliche Bauvorschriften, Dachauf-
bauten und Entwurf 4. Dachaufbauten b und c 

Unter Begründung 5.7 ist aufgeführt: „Die Solaranlagen 
sollen im Orts- und Straßenbild möglichst unauffällig 
bleiben. Daher wird die Aufständerungshöhe der Module 
begrenzt, dass sie größtenteils durch die Attika verdeckt 
werden. 
Auf Nebenanlagen ist die Aufstellung von Solaranlagen 
grundsätzlich möglich, wenn die dort vorgeschriebene 
Dachbegrünung dadurch nicht beeinträchtigt wird.“ 

Unter Entwurf 4. c) ist spezifizierend aufgeführt, dass 
PV-Anlagen entweder ohne Aufständerung in die Dach-
fläche zu integrieren sind oder parallel zur Dachfläche in 
einem Abstand von max. 0,20 m auszuführen sind. Zu-
dem sollen diese laut Ausführung mindestens 0,50 m 
von den Dachrändern einzurücken sein. 

Grundsätzlich sind mit Ausrufung des Klimanotstandes 
der Stadt Erlangen optische Belange einer bestmögli-
chen Erzeugung lokaler, erneuerbarer Energien unter-
zuordnen. Daher ist auf alle Festsetzungen zu verzich-
ten, welche die Nutzung erneuerbarer Energien aus 
optischen Gründen einschränkt. 

Um Klimaschutz und Klimaanpassung bestmöglich mit-
einander zu vereinen, sind grundsätzlich sämtliche 
Dachflächen zu begrünen und mit PV-Anlagen zu bele-
gen. Die beiden Anforderungen schließen sich bei sach-
gerechter Planung nicht aus, Dachbegrünung begünstigt 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Die Festsetzung zum Einrücken von Solaranlagen um 
mindestens 1,00 m von den Dachrändern dient insbe-
sondere der Einhaltung bauplanungs- und bauordnungs-
rechtlicher Bestimmungen. Die Begründung zum Be-
bauungsplan wird um diese Begründung ergänzt. 
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Nr. Name Eingang Nr.  Stellungnahme Änderungsvorschlag 

zusätzlich die PV-Nutzung durch den kühlenden Effekt. 
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1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412

- Häuslinger Wegäcker West -

Ö  11Ö  11
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II Referat für Wirtschaft und Finanzen II/016/2021 
 

Eckdaten Haushaltsplan 2022 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Stadtrat 13.01.2022 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
In einer Powerpoint-Präsentation werden die Eckdaten zum Haushaltsplan 2022 kurz dargestellt.  
 
 
 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

Ö  13Ö  13
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 201/027/2021 
 

Behandlung evtl. Änderungsanträge und Beschlussfassung über die vom HFPA in 
den Stadtrat verwiesenen Änderungsanträge, nachträglichen Nachmeldungen der 
Verwaltung und nachträgliche Änderungsanträge aufgrund Ausschussbeschlüssen 
zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Invesitionsprogramm 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Einzelanträge ergeben sich aus dem „Abstimmungsskript der Kämmerei zur Stadtratssitzung 
am 13.01.2022“. Die im verteilten Abstimmungsskript vom Stadtrat beschlossenen Anträge ändern 
und ergänzen den im Stadtrat am 22.09.2021 eingebrachten Haushaltsentwurf 2022 zum Ergeb-
nis- und Finanzhaushalt sowie zum Investitionsprogramm 2021 – 2025 und werden somit Bestand-
teil der Haushaltsberatungen.  
 
 

II. Begründung 
 
 

 
 
 
Anlagen: siehe Abstimmungsskript der Kämmerei  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  15Ö  15
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/11 Personal- und Organisationsamt 11/032/2021 
 

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022; Umwandlung der 
Stundenkontingente in Planstellen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

08.12.2021 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 14 
 
 

I. Antrag 
Der Stellenplan der Stadt Erlangen 2022 wird anhand der Anlage 1 geändert und ergänzt. 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Umsetzung der Prüfungsfeststellung im Bericht des Revisionsamtes vom 22.09.2021 über die 
Prüfung im Amt 11 – Aspekte zum Stellenplanwesen: Die seit langer Zeit vorhandenen Stun-
denkontingente sollten aufgrund von Vorgaben der KommHV-Doppik und zur Transparenz und 
Einheitlichkeit des Stellenplans in reguläre Planstellen umgewandelt werden. 

 
2. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Ergänzungen und Änderungen werden auf Verwaltungsebene umgesetzt. 
 
Anlagen: Umwandlung Stundenkontingente in Planstellen 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 08.12.2021 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Stellenplan der Stadt Erlangen 2022 wird anhand der Anlage 1 geändert und ergänzt. 
 
  
 
mit 14  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Winkler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  17.1Ö  17.1
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Anlage 1: Umwandlung Stundenkontingente in Planstellen Seite 1

Amt
Stellennummer 

alt
Volumen 
Kontigent alt

Stellen-
nummer neu

Stellenvolumen 
neu

Sperre 
dabei neu Stellenwert

13 130S130 0,130 1303032
34 340S110 0,453

340S120 0,641
40 M 40MS110 0,500 40M0685 0,5 EG 8
40 T 40TS200 3,000 40T0145 3 EG 14
40 W 40WS110 0,500 40W0490 0,5 EG 8

41 411S120 0,513
411S130 0,228

42 420S115 0,590 4200190 1 0,41 EG 3
44 442S110 2,600 4422050 3 0,4 EG 1
44 442S120 0,520 4423090 1 0,48 EG 3

442S130 0,130 4423095 0,5 0,37 EG 6
44 442S150 0,390

442S160 0,390
46 460S110 1,840 4603059 2 0,16 EG 4
46 460S115 0,500 4603052 0,5 EG 4
46 460S120 0,260 4603015 0,5 0,24 EG 13
47 471S020 1,052 4710047 1,5 0,448 EG 9b
47 472S115 0,390 4720017 0,5 0,11 EG 8
47 472S130 0,754 4720030 1 0,246 EG 4
47 473S010 0,141 4730010 0,5 0,359 EG 9a
47 474S105 7,330 4740110 7,5 0,17 EG 9b
47 474S110 0,600 4740120 1 0,4 EG 9b
50 504S110 0,256 5040010 0,5 0,244 EG 6
51 513S109 0,103 5131020 0,103 S 12
51 513S110 0,467 5131015 0,467 S 3
51 513S115 0,386 5131024 0,386 S 3
51 513S120 0,416 5131020 0,416 S 12
51 513S125 0,243 5131027 0,243 S 3
51 513S130 0,604 5131025 0,604 S 12
51 5143080 0,962 5143070 0,962 S 11b
51 514S005 0,384 5140020 0,384 S 3
51 514S010 0,607 5140025 0,607 S 8b
51 514S015 0,559 5144010 0,559 S 11b
51 514S020 0,501 5141020 0,501 EG 3
51 514S021 0,578 5142020 0,578 EG 3
51 514S022 0,711 5143020 0,711 EG 3
51 514S025 1,032 5143015 1,032 S 8b
51 514S026 0,774 5142015 0,774 S 8b
51 514S030 0,893 5144025 0,893 S 11b
51 514S035 0,385 5141035 0,385 EG 3
51 514S045 0,325 5144040 0,325 S 11b
51 514S046 0,450 5142045 0,450 EG 3
51 514S050 0,052 5142035 0,052 S 8b
51 514S070 0,578 5142067 0,578 EG 3
51 514S075 0,208 5143075 0,208 S 4
51 514S076 0,423 5142065 0,423 S 8b
51 514S085 0,386 5143077 0,386 EG 3
51 514S095 0,502 5142095 0,82 0,318 EG 3
51 514S101 0,687 5142090 0,687 S 8b
51 514S105 0,863 5143107 0,863 EG 3
51 514S110 0,819 5143100 0,819 S 8b
51 514S120 0,359 5142115 0,359 S 8b
51 514S125 0,770 5142117 0,770 EG 3

1 0,22 EG 4

3403030

4110017

4413185

Sperre verrringert sich; 0,088 bleibt dann noch übrig

1 0,259 EG 4

1,5 0,406 EG 2

Ö  17.1Ö  17.1
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Anlage 1: Umwandlung Stundenkontingente in Planstellen Seite 2

Amt
Stellennummer 

alt
Volumen 
Kontigent alt

Stellen-
nummer neu

Stellenvolumen 
neu

Sperre 
dabei neu Stellenwert

51 514S130 0,641 5143127 0,641 EG 3
51 514S135 0,887 5143125 0,887 S 8b
51 5154030 1,035 5154025 1,035 S 8a
51 515S016 0,577 5153017 0,577 EG 3
51 515S026 0,500 5152027 0,500 EG 3
51 515S027 0,641 5151022 0,641 EG 3
51 515S035 0,373 5154027 0,373 EG 3
51 515S041 0,513 5153042 0,513 EG 3
51 515S042 0,449 5151042 0,449 EG 3
51 515S051 1,127 5152052 1,127 EG 3
51 515S052 0,385 5153052 0,385 EG 3
51 515S061 0,513 5151062 0,513 EG 3
51 515S076 1,026 5152077 1,026 EG 3
51 515S081 0,513 5153077 0,513 EG 3
51 515S096 0,513 5153097 0,513 EG 3
51 515S106 0,641 5152103 0,641 EG 3
51 515S112 0,321 5153112 0,321 EG 3
66 660S110 0,270 6601070 0,5 0,23 EG 6

Summe: 56,00
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/11 Personal- und Organisationsamt 113/040/2021 
 

Haushalt 2022; Stellenplan 2022 Liste A - Stellenneuschaffungen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

08.12.2021 Ö Gutachten angenommen mit Änderungen 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
Beteiligte Dienststellen 
 

I. Antrag 
Die auf der beiliegenden Stellenplanantragsliste (Anlage) markierten Positionen (Stelleneinzüge, 
Stellenneuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke, Stundensperrungen und Stun-
denentsperrungen) ändern und ergänzen den Stellenplan 2022.   
 

II. Begründung 
 Die in den einzelnen Fachausschüssen priorisierten Listen der Referate wurden seitens der 

Verwaltung als Grundlage für den beiliegenden Verwaltungsvorschlag zur Liste A herangezo-
gen. 
 
Auf der Liste sind nochmals alle Anträge der Ämter zum Stellenplan 2022 vollständig darge-
stellt. Nur die farblich/dunkelgrau markierten Anträge werden begutachtet bzw. vom Stadtrat 
beschlossen. 
 

  
Anlage: Übersicht Stellenplananträge mit Verwaltungsvorschlag für die Liste A   
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 08.12.2021 
 
Protokollvermerk: 
Herr BM Volleth schlägt vor, dass im Referat I die Positionen 5 und 6 den Platz mit den Positionen 
10 und 11 tauschen.  
Beschluss des Gremiums: mit 14 gegen 0 Stimmen angenommen 
Frau StRin Pfister beantragt, dass im Referat VII die Stelle 31/007 nicht geschaffen wird, dafür 
aber die Stellen 31/016 und 31/010. 
Beschluss des Gremiums: mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen 
 
Die so geänderte Liste wird mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen.  
  
Ergebnis/Beschluss: 
Die auf der beiliegenden Stellenplanantragsliste (Anlage) markierten Positionen (Stelleneinzüge, 
Stellenneuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke, Stundensperrungen und Stun-
denentsperrungen) ändern und ergänzen den Stellenplan 2022.   
  
 
mit 8  gegen 6   Stimmen 
 
Dr. Janik Winkler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 

Ö  17.2Ö  17.2
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Übersicht über Änderungen und Ergänzungen zum Stellenplan 2022 

Referat OBM: 

Amt 14/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Kassenprüfung 

 

Referat I: 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Kraftfahrer*in 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 3,0-Volumen; Mülllader*in 

Amt 37/Neuschaffung in Höhe von 0,25-Volumen; Verwaltungskraft 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachgebietsleitung 

Amt 52/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Sachgebietsleitung 

Amt 37/Neuschaffung mit kw 30.06.2027 in Höhe von 1,0-Volumen; Katastrophenschutz 

EB 77/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Klimaschutz/Nachhaltigkeit 

 

Referat II: 

Amt 20/Neuschaffung in Höhe von 0,75-Volumen; Systemverwaltung NSK 

Amt 23/Neuschaffung mit kw 31.12.2030 in Höhe von 0,5-Volumen; Grundstücksverkehr 

Ref. II/Neuschaffung in Höhe von 0,1-Volumen; Beteiligungsmanagement 

Amt 20/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Buchhaltung Zahlungsverkehr 

 

Referat III: 

Amt 11/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5-Volumen; Submission 

Amt 30/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Datenschutz 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sichere elektronische Kommunikation 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Personalwirtschaft 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Personalentwicklung/Gesundheit 

Amt 30/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Zentrale Vergabestelle 

Amt 33/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Führerscheinwesen 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; IT-Koordination Assistenz 

Amt 34/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Personenstandswesen 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; IT-Administration 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Administration Bayernportal 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Masterplan 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Administration eLearningplattform 

Amt 33/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Ausländerrecht 

Amt 17/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Digitale Prozesse 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Prozessmanagement 

Amt 17/Neuschaffung mit kw 30.06.2025 in Höhe von 0,5-Volumen; DMS Workflow 

Amt 11/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Führung in Teilzeit  

 

 

Ö  17.2Ö  17.2
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Referat IV: 

Referat IV/Stelleneinzug in Höhe von 1,0-Volumen; Bildungskoordination Neuzugewanderte 

Amt 51/Stelleneinzug in Höhe von 1,0-Volumen; Pädagogische Qualitätsbegleitung 

Amt 40 W/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0-Volumen; Lehrkraft 

Amt 43/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5-Volumen; Sachbearbeitung Integration 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,256-Volumen; Schwangerschaftsberatung 

Amt 51/Neuschaffung mit kw 31.12.37 in Höhe von 0,25-Volumen; Alkoholprävention 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 1,0-Volumen; Leitungsassistenz Spiel-, Lernstuben 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 1,0-Volumen; Mittagsversorgungskraft 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 0,6-Volumen; Suchtberatung 

Amt 51/Neuschaffung mit kw in Höhe von 1,0-Volumen; Leitungsassistenz Kita 

Amt 51/Neuschaffung mit kw i. Höhe v. 0,167-Vol.; Projektkoordinator*in Personalgewinnung 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,75-Volumen; Verwaltungskraft 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Fachdienst Integrative Plätze 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 1,6-Volumen; Bürgerkulturbüro Verwaltung 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 1,4-Volumen; Bürgerkulturbüro Administration 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Bürgerkulturbüro Veranstaltungstechnik 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; BBGZ; Leitung Kita 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,218-Volumen; BBGZ Spielstube; Leitung 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 4,0-Volumen; Modellprojekt – Erzieher*in 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,65-Volumen; Modellprojekt – Mittagsversorgungskraft 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Haus für Kinder; Leitung  

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Haus für Kinder; ständige Vertretung  

Amt 40/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; IT-Koordination 

Amt 41/Neuschaffung mit kw 30.06.25 i. Höhe v. 0,5-Volumen; Projektsteuerung Infrastruktur 

Amt 45/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Archivinformatiker*in 

Amt 43/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; HPM Schulkooperationen 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Abteilungsleitung 

Amt 40 M/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Schulsekretär*in 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Jugendsozialarbeit Realschule 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,25-Volumen; Jugendsozialarbeit Grundschule 

Amt 42/Neuschaffung in Höhe von 0,77-Volumen; Zahlungsverkehr 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Betreuungsstelle 

Amt 41/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Sachbearbeitung Pädagogik 

Amt 40/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Technisches Ausstattungsmanagement 

Amt 51/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Sachbearbeitung Verwaltung 

 

 

 

43



 

 

Referat V: 

Amt 55/Neuschaffung in Höhe v. 89,168-Vol. u. Std.entsperrung v. 0,294; GGFA AöR 

Amt 50/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; EOF-Subjektförderung  

Amt 55/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; SGB II 

Amt 50/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Koordination Erlangen Pass 

 

 

Referat VI: 

Amt 63/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Grundstücksentwässerung 

Amt 63/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Baubezirke 

Amt 63/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Planannahmestelle 

Amt 66/Neuschaffung mit kw 30.06.32 in Höhe von 1,0-Volumen; Ingenieur*in StUB 

Amt 24/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Technik  

Amt 24/Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5-Volumen; Scanzentrum 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Objektverwaltung 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Photovoltaik auf städt. Gebäuden 

Ref. VI/Neuschaffung mit kw 30.06.32 i. Höhe v. 1,0-Vol.; Stadtplaner*in Großparkplatz 

Amt 61/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Zukunftsplan Fahrradstadt 

Amt 61/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Verwaltung Radverkehr 

Amt 66/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Vorarbeiter*in 

Amt 66/Neuschaffung in Höhe von 2 ,0-Volumen; Facharbeiter*in 

Amt 66/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Helfer*in 

Amt 61/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Verkehrsplaner*in ÖPNV 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Scanzentrum 

Amt 24/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Scanarbeiten f. elektr. Rechnungsworkflow 

 

Referat VII: 

EBE/Neuschaffung in Höhe von 1,5-Volumen; Reinigungskraft 

Referat VII/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Geschäftszimmerkraft 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Projektkoordination Klimaschutz 

Amt 39/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Sachbearbeitung Verwaltung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Bodenschutzrecht 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 1,0-Volumen; Energieberatung Schwerpunkt Gebäude 

Amt 39/Neuschaffung mit kw 30.06.24 i Höhe v. 1,0-Vol.; Lebensmittelüberwachung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Energieberatung 

Amt 31/Neuschaffung in Höhe von 0,5-Volumen; Biodiversitätsberatung 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/11 Personal- und Organisationsamt 113/041/2022 
 

Haushalt 2022; Stellenplan 2022 Liste A - Stellenneuschaffungen -      Ergänzung 
Amt 39 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ref. VII, Amt 39 
 
 

I. Antrag 
 
Der Stellenplan 2022 wird bei Amt 39-2 durch die Neuschaffung von Stellen für amtliche Fachas-
sistent*innen im Umfang von 3,0 Volumen (Stellenwert EG 4 TVöD) ergänzt.  
 
 

II. Begründung 
 

Durch Amt 39 wurde kurzfristig und nach Abschluss der bisherigen Stellenplanberatungen mit-
geteilt, dass im Bereich der amtlichen Fachassistent*innen eine Entlastung dringend notwendig 
ist. Der Betrieb möchte zudem die Schlachtzeiten verlängern. Zur Sicherstellung der arbeits-
zeitrechtlichen Vorgaben ist die Einführung eines Schichtbetriebes erforderlich, daraus resul-
tiert das von Ref. VII / Amt 39 beantragte Volumen von 3,0 VzÄ.  
 
Die Stellen werden durch kostendeckende Gebühren vollständig refinanziert und verändern 
das bisherige Stellenschaffungsvolumen daher nicht. 

 
 
 Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): 146.400 € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen 146.400 € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

Ö  17.3Ö  17.3
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IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
 Personal- und Organisationsamt 113/038/2021 
 

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022; Liste B - Stellenwertänderungen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

08.12.2021 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
Der Stellenplan der Stadt Erlangen 2022 wird anhand der Verwaltungsvorlage Liste B geändert 
und ergänzt.  
 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Aufgaben- und bedarfsorientierte Stellenplanung 

 
2. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die Ergänzungen und Änderungen werden auf Verwaltungsebene umgesetzt. 

 
Anlage1: Verwaltungsvorlage Liste B 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 08.12.2021 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Stellenplan der Stadt Erlangen 2022 wird anhand der Verwaltungsvorlage Liste B geändert 
und ergänzt.  
 
  
mit 14  gegen 0   Stimmen 
 
Dr. Janik Winkler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  17.4Ö  17.4
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Verwaltungsvorlage - Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022 

1 Liste B - Stellenwertänderungen 

 Die Abkürzungen, soweit nicht gesondert erläutert, richten sich nach dem Stellenplan. 
 

1.1 Statusänderungen und Umwandlungen 

Nr. Ref./PlSt. Funktion bisheriger Wert künftiger Wert Begründung des Amtes  

1.  III 
1120020 

SB Verwaltung EG 5 A 7 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

2.  III 
1123130 

SB Verwaltung A 12 EG 10 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

3.  III 
1130012 

SB Verwaltung A 11 EG 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

4.  VI 
2411000 

Sachgebietsleitung A 12 EG 10 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

5.  VI 
2431200 

Gruppenleitung EG 9a A 8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

6.  VI 
2432000 

Sachgebietsleitung A 12 EG 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

7.  VI 
2425000 

Sachgebietsleitung A 12 EG 12 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

8.  III 
3000050 

Verwaltungsleitung EG 10 A 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

9.  III 
3301100 

Sachgebietsleitung A 11 EG 10 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

10.  III 
3303020 

SB Verwaltung EG 9b A 10/11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

11.  III 
3304210 

SB Verwaltung EG 9a A 8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

12.  III 
3401030 

Standesbeamter/in EG 9c A 10/11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

13.  IV 
4001020 

SB Verwaltung EG 7 A 7/8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

14.  IV 
4001030 

SB Verwaltung EG 9a A 8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

Ö  17.4Ö  17.4
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Nr. Ref./PlSt. Funktion bisheriger Wert künftiger Wert Begründung des Amtes  

15.  IV 
4300043 

SB Verwaltung EG 10 A 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

16.  IV 
4421030 

SB Verwaltung A 8 EG 9a Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

17.  V 
5010155 

SB Verwaltung A 9 EG 9a Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

18.  V 
5022100 

SB Verwaltung EG 9a A 8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

19.  IV 
5101030 

SB Verwaltung EG 9a A 8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

20.  IV 
5102045 

SB Verwaltung A 11 EG 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

21.  IV 
5102060 

SB Verwaltung EG 9b A 10/11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

22.  IV 
5102065 

SB Verwaltung A 11 EG 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

23.  IV 
5103075 

SB Verwaltung A 10 EG 10 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

24.  IV 
5103080 

SB Verwaltung A 10 EG 10 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

25.  V 
5500000 

Weitere Werkleitung EG 15 A 16 Statusänderung resultiert aus der geplanten Besetzung. 

26.  VI 
6121110 

SB Vermessung A 7 EG 6 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

27.  VI 
6142010 

SB Verwaltung EG 9a A 9 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

28.  VI 
66E0250 

SB Verwaltung EG 8 A 8 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 

29.  I 
7714000 

Teamleitung EG 8 A 11 Statusänderung resultiert aus der Besetzung. 
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1.2 Stellenwertänderungen 

Nr. Ref./PlSt. Funktion Wert Antrag auf 
bzw.  
Änderung 

Begründung des Amtes 

1.  III 
1020000 

Amtsleitung A 14 A 15 Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. 

2.  OBM 
1300000 

Amtsleitung A 14 A 15 Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. 

3.  VI 
2422000 

Sachgebietsleitung A 12 A 13 Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. 

4.  VI 
6301060/
6301090 

SB Verwaltung A 10 A 11 Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. 

5.   Ausschreibungsverzicht für alle angehobenen und umgewandelten Planstellen, damit die Vorteile auch den langjährigen Mitarbeiter*innen zugute  
kommen. Referat III wird zur Vornahme redaktioneller Änderungen bei Planstellen (Zuordnung, Funktion) ermächtigt. 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 201/028/2021 
 

Beschluss über die vom HFPA begutachteten Änderungen zum Ergebnishaushalt 
und Finanzhaushalt 2022/Investitionsprogramm 2021 - 2025 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Gutachten des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses vom 18.11.2021 und vom 
08.12.2021 abgedruckt im „Abstimmungsskript der Kämmerei zur Stadtratssitzung am 13.01.2022 
werden zum Beschluss erhoben und ergänzen den im Stadtrat am 22.09.2021 eingebrachten 
Haushaltsentwurf 2022 zum Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie zum Investitionsprogramm  
2021 – 2025 und werden somit Bestandteil der Haushaltsberatungen.  
 
 

II. Begründung 
 
 

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  18Ö  18
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 201/029/2021 
 

Haushalt 2022 - Abgleichsvorschlag 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Abgleichsvorschlag für den Haushalt 2022 wird entsprechend dem vorgelegten Entwurf unter 
der Berücksichtigung der begutachteten und beschlossenen Ergänzungen und Änderungen be-
schlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
 

 
 
 
Anlagen: siehe Unterlagen der Kämmerei vom 10.01.2022 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  19Ö  19

62



 Seite 1 von 1 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 20/026/2021 
 

Sammelbeschluss über Fachamtsbudgets 2022, Ergebnishaushalt 2022, 
Finanzhaushalt 2022, mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 mit 
Investitionsprogramm, Haushaltsvermerke 2022, Stellenplan 2022, 
Stiftungshaushalte der rechtlich unselbständigen Stiftungen 2022 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
  
 

I. Antrag 
 
Der Stadtrat beschließt 
 

1. die Fachamtsbudgets 2022 
2. den Ergebnishaushalt 2022 
3. den Finanzhaushalt 2022 
4. die fortgeschriebene mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 mit Investitionsprogramm 
5. die Haushaltsvermerke 2022 
6. den Stellenplan 2022 
7. die Haushaltspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen für 2022 

 
entsprechend den übergebenen Entwürfen unter Berücksichtigung der begutachteten und be-
schlossenen Ergänzungen und Änderungen.  
 
 
 

II. Begründung 
 
  
 
  
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  20Ö  20
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/11/113 Personal- und Organisationsamt 113/028/2021 
 

Budgetierungsregeln 2022 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

08.12.2021 Ö Gutachten mehrheitlich angenommen 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 17, Amt 20, Amt 24 
 
 

I. Antrag 
Die Regelungen für die Budgetierung gelten ab dem Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten 
Fassung.  
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Aktualisierung der Budgetierungsregeln. 
 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Folgende Änderungen werden vorgenommen: 
 

 Die Bezeichnungen der Ämter 17 (neu: Amt für Digitalisierung und Informationstechnik),  
41 (neu: Amt für Stadtteilarbeit) und 61 (neu: Amt für Stadtplanung und Mobilität) werden  
aktualisiert. 

 

 In der Aufzählung der nicht abzurechnenden Sonderbudgets in 1.1.2 wird das Sonder-
budget „Kostenstelle Digitalisierungsoffensive“ gestrichen. Das Sonderbudget wird nicht 
weitergeführt. 

 

 In 1.2.1 wird die Anordnungsbefugnis um das Thema Rechnungsstellung ergänzt. Im Zuge 
der Vorbereitung des Konzernabschlusses wurde festgestellt, dass der Verpflichtung, Aus-
gangsrechnungen und Zahlungsanordnungen unverzüglich zu erstellen, sobald die Ver-
pflichtung zur Leistung und die Fälligkeit feststehen, nicht im erforderlichen Umfang nach-
gekommen wird. Sind Erträge wegen verspätet gestellter Rechnungen periodenfremd zu 
buchen, finden sie künftig in der Budgetabrechnung keine Berücksichtigung mehr. Aus-
nahmen sind zu beantragen. 

 

 In 1.2.2 „Buchungen“ und 1.2.9 „Interne Leistungsverrechnungen“ wird eine weitere An-
sprechpartnerin der Stadtkämmerei benannt. 

 

 In 1.2.4 (vorvorletzter Absatz) wird zur Klarstellung die Ergänzung aufgenommen, dass 
auch eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in den investiven 
Deckungsring eines anderen Amtes nicht möglich ist. 

 

 In 2.6.2 wird die interne Verrechnung der Kuvertierungsleistungen der Hausdruckerei ein-
geführt. Die Hausdruckerei soll kostendeckend betrieben werden. Dem Aufwand der Kuver-
tierung (u.a. fiktive Raummiete, Personaleinsatz, Wartungskosten) stehen bisher keine Er-
träge gegenüber. 

Ö  21Ö  21
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 In 2.10 wird die Beschreibung der Personalentwicklungsmaßnahmen aktualisiert. 
 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

 
Veröffentlichung der neuen Budgetierungsregeln nach Beschlussfassung in den entsprechen-
den internen Medien der Verwaltung. 

 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
Anlagen: Budgetierungsregeln 2022  
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 08.12.2021 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Regelungen für die Budgetierung gelten ab dem Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Fas-
sung.  
  
mit 13  gegen 1   Stimmen 
 
Dr. Janik Winkler 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Regeln 

für die 

Budgetierung 2022 

 
Stadt Erlangen 

Stadtkämmerei  Personal- und 

Organisationsamt 

 

Information und Ansprechpartner: 

 

Bewirtschaftung Sachkosten Bewirtschaftung Personalkosten 

Frau Bräuer Herr Rosenzweig 

Tel. Nr. 09131/86 2820 Tel. Nr. 09131/86 2202 

Email 
 
heike.braeuer@stadt.erlangen.de 

Email 
 
dietmar.rosenzweig@stadt.erlangen.de 

Bearbeitungsstand: 01.12.2021 

 

  

Ö  21Ö  21
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2.5 Druckaufträge 17 
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2.7 Rathauskantine, Catering 18 

2.8 Kfz- und Fahrradentschädigung 18 

2.9 Kfz-Versicherungen 18 

2.10 Personalentwicklungsmaßnahmen 19 

2.11 Telefoneinrichtung 19 

2.12 Telefongebühren der Nebenstellen (Rathausanlage) und Posthauptanschlüsse (DSL,  

           Mobilfunk) 20 

2.13 Kopiertechnik und Kopien sowie Drucker 20 

2.14 Anschaffung von IT-Technik und Software 20 

2.15 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 20 

3 Bewirtschaftung der Personalkosten (PK) 22 
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     und Verfahren 31 
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Grundlagen der Budgetierung 

Die Budgetierungsregeln basieren auf folgenden Beschlüssen des Stadtrates und seiner Ausschüsse: 

- Beschluss des Stadtrates vom 04.12.1996 Einführung der flächendeckenden Budgetierung ab dem 
Haushaltsjahr 1997 

- Beschluss des Stadtrates vom 19.07.1997 Zuständigkeiten bei externen Wiederbesetzungen 

- Beschluss des Stadtrates vom 24.07.1997 Weiterführung der Budgetierung ab 1998 (Grundsatz) 

- Beschluss des HFPA vom 15.10.1997 Weiterführung der Budgetierung ab 1998 (Regeln) 

- Beschluss des HFPA vom 21.10.1998 Weiterführung der Budgetierung ab 1999 

- Beschluss des Stadtrates vom 25.02.1999 Übertragung von Kompetenzen und teilweise Einbezie-
hung der Personalkosten in die Budgetierung 

- Beschluss des HFPA vom 24.11.1999 Weiterführung der Budgetierung 2000 

- Beschluss des HFPA vom 15.11.2000 Weiterführung der Budgetierung 2001 

- Beschluss des Stadtrates vom 28.06.2001 Personalkostenbudgetierung  
Erfahrungen und Weiterführung 

- Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2001 Reduzierung der Übertragbarkeit der Personalkosten auf 
10 % 

- Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2001 Weiterführung der Sachkostenbudgetierung bis auf wei-
teres 

- Beschluss des Stadtrates vom 28.11.2002 Fortführung der Personalkostenbudgetierung bis 2004 

- Beschluss des Stadtrates vom 16.12.2004 Fortführung der Personalkostenbudgetierung unbefristet 

- Beschluss des Stadtrates vom 24.02.2005 Anschluss und Benutzerzwang für die Kfz-Versicherun-
gen der stadteigenen Fahrzeuge 

- Beschluss des Stadtrates vom 07.12.2006 Änderung und Ergänzung der Budgetierungsregeln in 
verschiedenen Bereichen 

- Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2007 Änderung und Ergänzung der Zuständigkeiten bei Wie-
derbesetzungen und Mehrarbeit und Überstunden 

- Beschluss des Stadtrates vom 29.01.2009 Fortführung der Budgetierung 

- Beschluss des Stadtrates vom 25.02.2010 Fortführung der Budgetierung und Einbeziehung der Per-
sonalkosten für freigestellte Personalratsmitglieder in die 
Budgetierung 

- Beschluss des Stadtrates vom 30.09.2010 Reduzierung der Übertragbarkeit – ab 01.01.2010 ver-
bleiben statt 30 % der Gesamteinsparung 20 % beim 
Fachamt 

- Beschluss des Stadtrates vom 25.11.2010 Personalkostenbudgets der drei städtischen Schulen 
Einrichtung und Übertragungsregelung 

- Beschluss des Stadtrates vom 24.02.2011 Budgetierungsregeln 2011, redaktionelle Änderungen 

- Beschluss des Stadtrates vom 08.12.2011 Erhöhung der Übertragbarkeit – ab 01.01.2012 verblei-
ben wieder 30 % der Gesamteinsparung beim Fachamt 

- Beschluss des Stadtrates vom 16.02.2012 Budgetierungsregeln 2013 

- Beschluss des Stadtrates vom 27.06.2013 Änderung der Personalkostenbudgetierung für das Haus-
haltsjahr 2014 

- Beschluss des Stadtrates vom 09.01.2014 Budgetierungsregeln 2014 

- Beschluss des Stadtrates vom 22.01.2015 Budgetierungsregeln 2015 

- Beschluss des Stadtrates vom 21.01.2016 Budgetierungsregeln 2016 
Redaktionelle Überarbeitung 

- Beschluss des Stadtrates vom 19.01.2017 Budgetierungsregeln 2017 
Änderung der Übertragung von Personalkostengutschrif-
ten und redaktionelle Überarbeitung 
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- Beschluss des Stadtrates vom 18.01.2018 Budgetierungsregeln 2018 
Redaktionelle Überarbeitung 

- Beschluss des Stadtrates vom 17.01.2019 Budgetierungsregeln 2019 
Redaktionelle Überarbeitung 

Änderungen zu 1.2.6 (Budgetcontrolling), 1.2.7 (Budget-
abrechnung), 1.2.8 c mit d (neu - Verwendung Budget-
überschüsse), 1.2.12 mit 3.1.10 (neu - Refinanzierung 
von Stellenschaffungen) sowie 3.1.6 (PK-Abrechnung 
der Gut- und Lastschriften) 

- - Beschluss des Stadtrates vom 16.01.2020 Budgetierungsregeln 2020 

Redaktionelle Überarbeitung, Änderung zu 1.1.2 (Son-
derbudgets), Änderung zu 1.2.5 (Budgetverantwortung), 
Änderungen zu 2.11 - 2.14 (Telefoneinrichtung, Telefon-
gebühren, Kopiertechnik und Kopien, Drucker, IT-
Technik und Software), Änderungen zu 2.3.1 (Abgren-
zung vermögenswirksam zu vermögensunwirksam) und 
2.3.3 (Beschaffung von vermögensunwirksamer Büro-
ausstattung), Änderung zu 4. (Arbeitsprogramme) 

- - Beschluss des Stadtrates vom 14.01.2021  Budgetierungsregeln 2021 
Aktualisierung der Aufzählung der nicht abzurechnenden 
Sonderbudgets in 1.1.2 (Inhalt der Budgets) und Konkre-
tisierung der dort genannten Gründe für die Bildung von 
Sonderbudgets, Ergänzung von 1.2.4 (Mittelumschich-
tungen und Mittelnachbewilligungen) um den Hinweis, 
dass Haushaltssperren, die der Stadtrat beschlossen 
hat, von diesem auch wieder aufzuheben sind sowie An-
passung der Wertgrenzen für Mittelnachbewilligungen an 
die neue Geschäftsordnung, Anpassung von 1.2.6 
(Budgetcontrolling) an die aktuelle Version des Zwi-
schenberichts, der eine Erläuterung der Fortbildungskos-
ten nicht mehr vorsieht, Ergänzung zu 1.2.7 (Budgetab-
rechnung) hinsichtlich des Verfahrens zur Entnahme von 
Personalkostengutschriften aus der Budgetrücklage, An-
passung von 1.2.8 (Budgetübertrag, Verlustvortrag, Son-
derrücklage für Budgetüberschüsse) an das durch Ses-
sion vorgegebene Verfahren (Beschlussfassung, nicht 
mehr nur Begutachtung durch den Fachausschuss) so-
wie Anpassung der Konten an den aktuellen Kontenplan 
in 1.2.9 (Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen); 
Klarstellender Hinweis unter 2.5, dass Aufträge an die 
Hausdruckerei nicht dem Vergaberecht unterliegen; Än-
derung unter 2.6.2, dass die Kuvertierung von auslaufen-
den Schriftstücken in größerer Stückzahl in der Hausdru-
ckerei erfolgt; Beschreibung der bestehenden Praxis bei 
Pool-Dienstfahrrädern unter 2.6.4  

 

- - Beschluss des Stadtrates vom 13.01.2022 Budgetierungsregeln 2022 
Ämterbezeichnungen aktualisiert. Sonderbudget „Kos-
tenstelle Digitalisierungsoffensive“ gestrichen (1.1.2).  
Anordnungsbefugnis Rechnungsstellung ergänzt (1.2.1). 
Klarstellung, dass eine Umsetzung von Mitteln aus der 
Budgetrücklage eines Amtes in den investiven De-
ckungsring eines anderen Amtes nicht möglich ist 
(1.2.4). Einführung interne Verrechnung von Kuvertier-
leistungen (2.6.2). Beschreibung zu Personalentwick-
lungsmaßnahmen aktualisiert (2.10). 
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1 Allgemeine Budgetierungsregeln 

1.1 Umfang der Budgets 

1.1.1 Bildung von Budgets 

Im Ergebnishaushalt der Stadt Erlangen sind 29 organisationsbezogene Sachmittelbudgets auf 
Ämterebene gebildet. Für zwei der Budgets - „Amt 24/Amt für Gebäudemanagement“ und „Amt  
43/VHS“- gelten ergänzende Sonderregelungen. 

Im Budget des Amtes für Stadtplanung und Mobilität (Amt 61) ist für die Stabsstelle Projektent-
wicklungsteam („PET“) des Referates VI ein Subbudget eingerichtet. Dieses Subbudget wird von 
Amt 61 verwaltet. 

Für Subbudgets gelten die Budgetierungsregeln entsprechend. 

Für die Personalaufwendungen und zur Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten sind ge-
trennte organisationsübergreifende Kostenartenbudgets eingerichtet. 

Es sind mehrere Sonderbudgets gebildet, die nicht abgerechnet werden. Näheres dazu siehe 
1.1.2.  

 

Der Sachbedarf der Referate ist von den Amtsbudgets zu tragen.  

 

1.1.2 Inhalt der Budgets 

Zum Sachmittelbudget eines Amtes gehören grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandskonten 
des Ergebnishaushalts, die im Kontenplan der Stadt Erlangen mit „SKO“ gekennzeichnet sind 
und von Kostenstellen des Fachamtes bewirtschaftet werden. 

Die Personalaufwandskonten sind im Kontenplan mit „PK“ gekennzeichnet und werden zentral 
durch das Personal- und Organisationsamt (Amt 11) bewirtschaftet. Die Sachkonten zur Abwick-
lung von Versicherungsangelegenheiten sind im Kontenplan mit „VERS“ gekennzeichnet und 
werden zentral durch das Rechtsamt (Amt 30) bewirtschaftet.  

Investitionen werden in die Budgets nicht einbezogen. 

 

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen siehe unter Volumen des Amtsbudgets (Ziffer 1.1.3). 

 

In begründeten Einzelfällen (kostenrechnende Einrichtungen, temporäre Maßnahmen, nicht steuerbare 
Leistungen o.ä.) werden Sonderbudgets gebildet, bei denen bestimmte Kostenstellen oder Kostenträger 
(Produkte) aus einem Kontenschema herausgenommen werden. 

Folgende Sonderbudgets sind nicht Bestandteil der abzurechnenden Sachmittelbudgets: 

Amt 14 Teilleistung „überörtliche Prüfung“, KTR 11142010 

Amt 17 Kostenstelle „KommunalBIT“, Kostenstelle (KST) 175100 

Amt 20 Abgerechnet werden nur die Produkte 1111 „Gemeindeorgane“, 1113 „Finanzmanagement“ 
und 5711 „Wirtschaftsförderung“. Die sonstigen Produkte bilden ein Sonderbudget. 

Amt 30 „Rechtsstreitigkeiten/Prozesse“, KTR 11124110  
Hinweis: Das Produkt 6111 „Aufkommen aus Buß- und Verwarngeldern“ ist Bestandteil des 
Budgets. 

Amt 31 Leistungen für das Produkt 5371 „Abfallberatung“ 

Amt 34 Leistungen für das Produkt 5531 „Friedhöfe“ 

Amt 37 Teilleistung „ILS-Umlage“, KTR 12613010 

Amt 37 Teilleistung „Pandemie“, KTR 12810110 

Amt 39 Leistungen für das Produkt 1226 „Fleischhygiene“ und die Teilleistung „Umlage ZV Tierkör-
perbeseitigung“, KTR 12273010 

Amt 40 Kostenstelle „Schul-IT“, KST 408010 
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Amt 61 Teilleistung „Umlage ZV StUB“, KTR 54712010 

 

1.1.3 Volumen des Amtsbudgets 

Das Volumen / der Umfang eines Sachmittel- oder Sonderbudgets ist die Summe aller Ertrags- 
und Aufwandskonten mit dem Kontenmerkmal „SKO“, die von den Kostenstellen des Facham-
tes bewirtschaftet werden. 

 

Zur Abbildung der Budgetierung wurden die Kostenarten (Sachkonten) des Ergebnisplans in Kontensche-
mata (zu Auswertungen / Berichten) zusammengefasst. Die Zuordnung der einzelnen Kostenarten (Sach-
konten) zu den Kontenschemata ist dem Kontenplan der Stadt Erlangen zu entnehmen. 

Es bestehen folgende Kontenmerkmale/Kontenschemata (Auswertungsmöglichkeiten): 

SKO  = In diesem Kontenschema sind die Kostenarten (Sachkonten) der Sachmittelbudgets zusammen-
gefasst. 

PK  = Über dieses Kontenmerkmal sind alle Sachkonten zusammengefasst, die bei zentraler Abwick-
lung von Personalkosten durch Amt 11 benötigt werden. 

VERS  = Über dieses Kontenmerkmal sind alle Sachkonten zusammengefasst, die bei zentraler Abwick-
lung von Versicherungsangelegenheiten durch Amt 30 benötigt werden.  

HH  = Diese Kostenarten (Sachkonten) sind keinem Amtsbudget zugeordnet. 

 

Der vom Stadtrat festgesetzte Überschuss oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das wirtschaftli-
che Ergebnis jeden Amtes für das Haushaltsjahr. Nach der Haushalts-Beschlussfassung sind Budgetverän-
derungen nur durch Mittelnachbewilligungen möglich. 

Jedes Budget ist gemäß den Festsetzungen des Stadtrats mit Haushaltsmitteln ausgestattet. Sind zusätzli-
che oder neue Aufgaben zu erfüllen, sind diese vorrangig aus dem Budget zu finanzieren. Erst wenn 
sich zeigt, dass auch bei sparsamer Mittelbewirtschaftung der finanzielle Rahmen eines Budgets nicht aus-
reicht und sich Aufgaben oder Leistungen nicht anderweitig finanzieren lassen, kann ein Antrag auf Mittel-
bereitstellung im November des laufenden Haushaltsjahres gestellt werden. Über den genauen Abgabeter-
min informiert die Kämmerei jährlich. 

 

 

1.2 Bewirtschaftung der Budgets 

1.2.1 Anordnungsbefugnis und Rechnungsstellung 

Das Fachamt besitzt grundsätzlich die Anordnungsbefugnis (Kontierungsbefugnis) für alle 
Sachkonten seines Sachmittelbudgets oder Sonderbudgets. 

 

Ausnahmen sind zur rationellen kostensparenden Erledigung möglich (z.B. Kontierung durch das Personal-
amt). 

 

Sind Erträge periodenfremd zu buchen, so laufen diese Erträge künftig nicht in das Budget, finden also 
in der Budgetabrechnung keine Berücksichtigung mehr. 

In begründeten Ausnahmefällen (das Fachamt hat die verspätete Rechnungsstellung nicht zu vertreten) 
kann bei der Stadtkämmerei im Rahmen der Budgetabrechnung ein Antrag auf Bereinigung des Budgets 
gestellt werden. 

Zahlungsanordnungen sind unverzüglich zu erteilen, sobald die Verpflichtung zur Leistung, 
der Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte, der Betrag und die Fälligkeit feststehen.  

Mit der Erteilung der Debitoren-Anordnung ist der Einzahlungspflichtige durch Übersendung 

eines Bescheids, einer Rechnung oder Ähnlichem zur Zahlung aufzufordern. 
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1.2.2 Buchungen 

Buchungen sind immer auf der sachlich zutreffenden Kostenstelle, dem sachlich zutreffenden 
Sachkonto und dem sachlich zutreffenden Kostenträger vorzunehmen, auch wenn darauf kein 
Ansatz vorhanden ist oder die Mittel bereits verbraucht sind. 

 

Die Ämter bebuchen im Regelfall ausschließlich die ihnen zugeordneten Kostenstellen. Ausnahmen sind 
möglich, wenn zur rationellen Aufgabenerledigung zentrale Einheiten Dienstleistungen für andere Ämter 
erbringen, z.B. Kontierung durch das Personalamt für Personalaufwendungen, das Rechtsamt für Versi-
cherungsleistungen, das Amt für Gebäudemanagement sowie das Amt für Digitalisierung und Informations-
technik für EDV-Dienstleistungen. 

Mit der Abbuchungsberechtigung für besondere Querschnittsämter wird die reibungslose Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs gewährleistet. Das Fachamt wird dadurch von Arbeitsvorgängen (z. B. Bezahlung von 
Porto) entlastet. 

Folgende Sonderfälle sind zu beachten: 

 Gemeinsame Aktionen von Ämtern: 
Bei Rechnungen, die von mehreren Ämtern anteilig zu bezahlen sind, ist wie folgt zu verfahren: 

o entweder wird der Kreditor (Lieferant) gebeten, zwei oder mehr Rechnungen an die jeweiligen 
Dienststellen der Stadt auszustellen oder 

o die Rechnung wird auf zwei oder mehr Dienststellen gesplittet, die Originalrechnung bzw. Rech-
nungskopien sind beizulegen und mit einem „Zweizeiler“ ist auf die anderen beteiligten Dienststellen 
zu verweisen. Dies gilt auch für Abteilungen und Sachgebiete im gleichen Amt, die gemeinsam Akti-
onen durchführen.  

Bei Fragen steht die Stadtkasse, Herr Wutz, Tel. 2383, zur Verfügung. 

 Sollte eine Dienststelle für eine andere eine Leistung anfordern, ist die Kreditorenrechnung direkt an die 
Dienststelle zu schicken, welche die Leistung erhalten hat. 

 Bei Fragen stehen in der Stadtkämmerei, Frau Frankerl, Tel. 2239, oder Herr Huber, Tel. 2838, zur  
 Verfügung. 

 

1.2.3 Deckungsfähigkeit 

Alle Sachkonten eines Sachmittelbudgets oder eines Sonderbudgets sind gegenseitig de-
ckungsfähig. Mehrerträge oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern den beschlossenen fi-
nanziellen Handlungsspielraum. 

Die gleiche Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung besteht auch innerhalb der Kostenartenbud-
gets „PK (Personalkosten)“ und „VERS (Versicherungen)“. 

 

Innerhalb der Kostenartenbudgets sind die Sachkonten, unabhängig von der Zuordnung zu einem Fach-
amt, gegenseitig deckungsfähig. 

Zweckgebundene Erträge aus Zuwendungen und Spenden dürfen nur entsprechend ihres durch Gesetz 
vorgeschriebenen Verwendungszweckes oder entsprechend des aus der Herkunft oder der Natur der Er-
träge vorgegebenen Verwendungszweckes verausgabt werden. Die zweckentsprechende Verausga-
bung ist von den Fachämtern nachzuweisen. 

 

1.2.4 Mittelumschichtung und Mittelnachbewilligung 

Mittelumschichtungen Antrag Genehmigung 

1 Innerhalb des Sachmittelbudgets eines 
Amtes (Amtsbudget) 

Aufgrund Deckungsfähigkeit nicht notwendig 

2 Zwischen dem Amtsbudget und dem 
restlichen Ergebnishaushalt oder umge-
kehrt 

Mittelnachbewilligung 
erforderlich 

Genehmigung erforderlich 
durch: 

3 Zwischen verschiedenen Amtsbudgets 
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4 Zwischen Amtsbudget und investivem 
Bereich und umgekehrt 

Kämmerei: bis 30.000 € 
HFPA:  über 30.000 € 
Stadtrat: über 500.000 € 

5 Zwischen Sonderrücklage „Budgeter-
gebnisse“ und Amtsbudget bzw. investi-
vem Bereich 

Anzeige einer Ent-
nahme aus der Rück-
lage erforderlich 

Umsetzung durch die Kämme-
rei  

Eine Umsetzung von Mitteln 
aus der Budgetrücklage eines 
Amtes in das Amtsbudget ei-
nes anderen Amtes ist nicht 
möglich. 

 

Vorlagen in „Session“ sind ausschließlich an Frau Anja Rettig (für Referat II) oder an Frau Anita End-
res-Koch (für Amt 20) zu adressieren. 

Umbuchungen vom Amtsbudget in den investiven Bereich sind nur zulässig, wenn das Amtsbudget unter 
Einbeziehung der Budgetrücklage dadurch nicht negativ abschließt. Mittel der Sonderrücklage Budgeter-
gebnisse dürfen nicht verwendet werden für Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im 
Einzelfall 20.000 € brutto überschreiten.  

In besonderen Ausnahmefällen (z.B. bei erheblichen Finanzierungslücken im Jugendhilfe- oder im Sozial-
hilfebudget) kann es notwendig sein, nach Einbringung des Controlling-Zwischenberichts eine Budget-auf-
stockung im Rahmen einer Mittelnachbewilligung vorzunehmen. Der Antrag auf Mittelbereitstellung muss 
der Kämmerei bis Anfang November vorliegen, um eine Entscheidung durch den HFPA oder den Stadtrat 
noch im laufenden Jahr herbeiführen zu können. Über den genauen Termin informiert die Kämmerei jähr-
lich im Herbst. 

Verbleiben nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgrund der Mittelnachbewilligung Budgetüberschüsse, wer-
den diese im Zuge der Budgetabrechnung grundsätzlich eingezogen (sog. Bereinigung), so dass das Sach-
mittelbudget ausgeglichen abschließt.  

Eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget oder den in-
vestiven Deckungsring eines anderen Amtes ist nicht möglich. 

Über Mittelfreigabeanträge zu Budgetsperren entscheidet das Finanzreferat.  

Haushaltssperren, die der Stadtrat beschlossen hat, können auch nur vom Stadtrat wieder aufgehoben 
werden. Das Finanzreferat ist dabei zu beteiligen. Diesbezüglich wird auf Ziffer 2.2 der Vollzugsbestimmun-
gen verwiesen. 

 

1.2.5 Budgetverantwortung 

Das Fachamt besitzt die volle Budgetzuständigkeit und ist für die Budgeteinhaltung – finanziell 
und inhaltlich – verantwortlich. 

Die Einhaltung des Budgets hat Vorrang vor der Erfüllung des Arbeitsprogramms. 

 

Die Fachämter sind für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und ihres Arbeitspro-
gramms unbeschadet der Rechte und Pflichten der jeweiligen Referatsleitungen verantwortlich. Sollte sich 
herausstellen, dass das Budget für die Erfüllung des Arbeitsprogramms nicht ausreicht, so hat die Einhal-
tung des Budgets Vorrang vor der Erfüllung des Arbeitsprogramms. 

Zur Erleichterung der Aufgabe stehen den Ämtern entsprechende Auswertungsmöglichkeiten für das Sach-
mittelbudget in der Finanzsoftware nsk zur Verfügung. Über die Gut- und Lastschriften der Personalkosten-
abrechnungen werden die Ämter halbjährlich durch das Personal- und Organisationsamt informiert. 

Die Fachämter haben ihre Fachausschüsse und den HFPA unverzüglich – nicht erst anlässlich des 
ControllingBerichts –- von einem eventuell zu erwartenden Defizit bzw. von Einschränkungen bei der 
Umsetzung des Arbeitsprogramms zu informieren. Die notwendigen Informationen über die Budgetent-
wicklung sowie Vorschläge zur Gegensteuerung bei Überschreitung des Budgetrahmens mit dem Ziel 
einer Einhaltung des Budgetrahmens sind vorzulegen. 
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1.2.6 Budgetcontrolling 

Im September (Stichtag: 31.07) ist dem HFPA von der Kämmerei ein Controlling-Zwischenbericht auf Basis 
der Mitteilungen der Budgetämter vorzulegen. Der Stadtrat wird hiermit über die Erfüllung der Arbeitspro-
gramme und die Einhaltung der Fachamtsbudgets informiert („Ampel“). 

Alle Ämter, die beim Ausfüllen des Formulars „Budget und Arbeitsprogramm“ (Stand: 31.07.) ankreuzen, 
dass die Einhaltung des Budgets und/oder auch des Arbeitsprogrammes gefährdet ist, werden von der 
Kämmerei aufgefordert, eine Beschlussvorlage für den September - HFPA mit vorheriger Begutachtung 
durch den jeweiligen Fachausschuss zu erstellen.  

Die Kämmerei übersendet für den Zwischenbericht zum Stand des Budgets und des Arbeitsprogrammes 
eine Muster–Beschlussvorlage. 

Nach Beschlussfassung durch den HFPA sind der Kämmerei Kopien der Beschlüsse zum Zwecke des 
Budgetcontrollings und der Budgetabrechnung zuzuleiten. 

Für den Fall, dass das Budget eingehalten wird, aber die Einhaltung des Arbeitsprogrammes gefährdet 
ist, ist die Beschlussvorlage nur in den jeweiligen Fachausschuss einzubringen. 

Die Einforderung zusätzlicher Kennziffern (z.B. Fallzahlen, Versorgungsquote) durch städtische Gremien 
bleibt unberührt. 

 

1.2.7 Budgetabrechnung 

Die Ergebnisse aus den Abrechnungen der Personalaufwendungen wirken sich entweder als 
Gutschriften direkt in den Ämterrücklagen aus oder belasten die jeweiligen Sachkostenbudgets. 
Hierzu erstellt das Personal- und Organisationsamt halbjährliche Abrechnungen. 

Bei der Abrechnung der Sachmittelbudgets fließen 70 % der erwirtschafteten Gesamtverbesse-
rung gegenüber dem beschlossenen Finanzrahmen an den Haushalt zurück, die restlichen 30 % 
verbleiben grundsätzlich beim Fachamt. 

Rücklagenmittel der Ämter (Sonderrücklage “Budgetergebnisse“) müssen eingesetzt werden, 
um ein etwaiges negatives Gesamtbudgetergebnis zu vermeiden oder zu minimieren. 

 

a) Abrechnungen der Personalaufwendungen 

Das Personal- und Organisationsamt erstellt halbjährliche Abrechnungen über die Gut- und Lastschriften 
zu den Personalkosten (siehe Punkt 3.1). Bei einem positiven Halbjahresergebnis wird die fiktive Sonder-
rücklage „Budgetergebnisse“ des Fachamtes durch die Stadtkämmerei um den jeweiligen Betrag aufge-
stockt. Durch die direkte Eintragung in die Sonderrücklage unterliegt der Überschuss nicht der allgemeinen 
Übertragungsregelung, sondern verbleibt zu 100 % beim Fachamt. Bei einem negativen Halbjahresergeb-
nis wird das Sachmittelbudget des Amtes (die Ansätze der von den Ämtern mitgeteilten Produktsachkon-
ten/Kontierungsobjekte) entsprechend verringert. 

Die weitere Abrechnung der Gut- und Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen für die 
drei städtischen Schulen (Marie-Therese-Gymnasium – 40M, Wirtschaftsschule im Röthelheimpark – 40W, 
Fachschule für Techniker – 40T) erfolgt durch das Schulverwaltungsamt. 

Bis Mitte Dezember besteht die Gelegenheit für die Fachämter, bei Amt 20 eine Entnahme von Personal-
kostengutschriften aus der Budgetrücklage zu beantragen. Über den genauen Termin informiert die Käm-
merei jährlich im Herbst. 

 

b) Beispiel 

Unterjährige Abrechnung der Gut- und Lastschriften zu den Personalkosten: 

1. Halbjahr:    + 13.000 € → Gutschrift in der Rücklage 

2. Halbjahr:      - 12.000 € → Reduzierung des Budgetrahmens 

Saldo der Gut- und Lastschriften    + 1.000 €   

 

c) Abrechnung der Sachmittelbudgets 
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Bei der Ermittlung des Sachmittelbudgetergebnisses werden die Mehr- und Mindererträge sowie die Mehr- 
und Minderaufwendungen sämtlicher Konten im Kontenschema des Fachamtes saldiert. Die Abrechnung 
wird gemäß den Budgetierungsregeln einschließlich eventuell sachlich gebotener Budget-Bereinigungen 
(z.B. Nichtberücksichtigung von vom Fachamt nicht beeinflussbarer, wesentlicher Mindereinnahmen oder 
Anrechnung von nicht notwendigen Budgetaufstockungen bei einem positiven Budgetergebnis) vorgenom-
men. 

Nicht verbrauchte Mittel der Sonderrücklage „Budgetergebnisse“ müssen eingesetzt werden, um ein etwai-
ges negatives Budgetergebnis zu minimieren. 

Eventuelle Budget-Bereinigungen werden von der Kämmerei zur Beschlussfassung vorgeschlagen.  

Ist eine „Refinanzierung“ von Personalaufwendungen über Drittmittel (z.B. Personalkostenerstattungen     
oder -zuschüsse) oder über Einsparungen an anderer Stelle in die Beschlussfassung zum Stellenplan ein-
geflossen, wird dieser Betrag bei Aufstellung und Abrechnung des Sachmittelbudgets berücksichtigt.  

Die nach diesem Verfahren erstellte Budgetabrechnung wird den Ämtern zugeleitet mit der Bitte, die Unter-
lagen zu prüfen. Bei einem positiven Abschluss bleibt es dem Amt unbenommen, freiwillig einen Teil des 
zu übertragenden Gesamtergebnisses zur Haushaltskonsolidierung zurückzugeben. 

 

 

d) Musterrechnung zur Abrechnung der Sachmittelbudgets zum 31.12. 

Sachmittelbudgetergebnis:           100.000 € 
 

± Bereinigungen:           - 10.000 € 

= Bereinigtes Gesamtbudgetergebnis          90.000 € 

./. 70 % Rückgabe an den Haushalt       ./. 63.000 € 

Zu übertragendes Gesamtergebnis           27.000 € 

./. Freiwillige Rückgaben durch das Fachamt         10.000 € 

= Übertragungsvorschlag für HFPA/Stadtrat         17.000 € 

 

1.2.8 Budgetübertrag, Verlustvortrag, Sonderrücklage für Budgetüberschüsse 

Die Budgetergebnisse sind von den Fachämtern in den jeweils zuständigen Fachausschuss ein-
zubringen. Über die Verwendung der Budgetüberträge sowie der unverbrauchten Rücklagemittel 
aus dem Vorjahr ist ein Beschluss des Fachausschusses herbeizuführen. 

Eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget eines ande-
ren Amtes ist nicht möglich. 

Budgetüberträge oder verbliebene Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht ver-
wendet werden für Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 
20.000 € (brutto) überschreiten. 

Budgetüberträge oder verbleibende Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht 
verwendet werden zur Implementierung dauerhafter oder mehrjähriger neuer Leistungen oder 
Auszahlungsansätze.  

Die vom Stadtrat beschlossenen Budgetüberträge werden der fiktiven Sonderrücklage Budgeter-
gebnisse zu Gunsten des jeweiligen Fachamtes zugeführt (Sonderrechnung). 

Negative Gesamtbudgetergebnisse werden zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr 
vorgetragen.  

Bei einem negativen Budgetergebnis (Verlustvortrag) hat das Fachamt dem zuständigen Fach-
ausschuss Konsolidierungsvorschläge zur Deckung des Defizits zur Beschlussfassung vorzule-
gen. 

 

a) Verwendungsbeschluss 
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Die Fachämter sind verpflichtet, die mit der Kämmerei rechnerisch abgestimmten Budgetergebnisse in den 
jeweils zuständigen Fachausschuss einzubringen und über die Verwendung der Budgetüberträge sowie 
der unverbrauchten Rücklagemittel aus dem Vorjahr einen Beschluss herbeizuführen. Die Kämmerei über-
sendet hierzu eine Muster-Beschlussvorlage. 

Über den Verwendungsbeschluss des Vorjahres ist Rechenschaft abzulegen. 

Sofern das Fachamt einen vom Übertragungsvorschlag der Kämmerei abweichenden Vorschlag in die 
Gremien einbringen will, hat das Fachamt diese Abweichung ausdrücklich kenntlich zu machen, zu begrün-
den und der Kämmerei eine Kopie der Ausschussvorlage zuzuleiten.  

Über die Übertragung der Gesamtbudgetergebnisse entscheidet der Stadtrat. 

 

b) Sonderrücklage für Budgetüberschüsse 

Die vom Stadtrat beschlossenen Budgetüberschüsse des jeweiligen Fachamtsbudgets werden der fiktiven 
Sonderrücklage Budgetergebnisse zugeführt. Mittel der Sonderrücklage dürfen nur entnommen werden: 

 wenn ein entsprechender Verwendungsbeschluss des zuständigen Fachausschusses vorliegt,  

 zur Vermeidung oder Verringerung eines Budgetverlusts im Rahmen der Budgetergebnisfeststellung, 

 in Höhe der in die Budgetrücklage eingetragenen Gutschriften aus der Abrechnung der Personalkosten 
durch Amt 11. 

Eine Umsetzung von Mitteln aus der Budgetrücklage eines Amtes in das Amtsbudget eines anderen 
Amtes ist nicht möglich. 

Mittel der Sonderrücklage Budgetergebnisse dürfen nicht verwendet werden für Investitionen, deren An- 
schaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 20.000 € brutto überschreiten. 

Verfügungen über Rücklagenguthaben werden zur Verwaltungsvereinfachung unterjährig aus den Budgets 
des laufenden Jahres finanziert. Bis sieben Tage vor Kassenschluss besteht die Gelegenheit für die 
Fachämter, bei der Kämmerei Entnahmen aus der Budgetrücklage mit Nachweisen zu beantragen, die bis 
zum Kassenschluss umgesetzt werden. 

Nicht verbrauchte Rücklagenmittel verbleiben in der Sonderrücklage „Budgetergebnisse“. 

 

c) Verwendungsbeispiele - Budgetüberträge und verbleibende Mittel der Sonderrücklage Budgeter-
gebnisse können verwendet werden für: 

 Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter (Fortbildung, Prämien, kurzfristige Aushilfen, Beschaf-
fung von vermögensunwirksamer Büroausstattung unter 800 € netto) 

 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
 einmalige laufende Ausgaben 
 einmalige Investitionen bis 20.000 € (brutto) 
 kleinere Gutachten 
 Beratungskosten bis 10.000 € 
 u.ä. 

 

d) Negativbeispiele - Budgetüberträge und verbleibende Mittel der Sonderrücklage Budgetergeb-
nisse dürfen nicht verwendet werden für / zur: 

 Anschaffung von Büromöbeln (zuständig GME – siehe auch Ziffer 2.3 Büromöblierung) 
 Finanzierung von Bauunterhaltsmaßnahmen (zuständig GME) 
 Anschaffung von EDV und Software, für deren Beschaffung Amt 17 / KommunalBit zuständig ist 
 mehrjährige Projekte / Zwecke 
 dauerhafte neue Leistungen 
 dauerhafte, laufende Bezuschussungen 
 Umgehung des HH-Aufstellungsverfahrens 
 den Aufbau eines Schattenhaushalts 
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1.2.9 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen 

Sach- und Dienstleistungen, die zwischen städtischen Dienststellen ausgetauscht und für die 
interne Rechnungen gestellt werden, sind grundsätzlich über die Konten 481XXX und 581XXX 
(Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) abzuwickeln. 

Verrechnungen interner Dienstleistungen über den neu geregelten Umfang hinaus bedürfen der 
ausdrücklichen Zustimmung der Stadtkämmerei. 

 

a) Ziele der Leistungsverrechnung 

Die Verrechnung interner Dienstleistungen hat das Ziel, die Budgetverantwortlichen als Auftraggeber zu 
einer sparsamen und kostenbewussten Nachfrage nach internen Dienstleistungen anzuhalten und Aufwen-
dungen intern weiter zu verrechnen, wenn diese von einem externen Dritten erstattet werden (Kostener-
stattung durch Bund, Land u.ä.). 

Verrechnungen haben nicht das Ziel, das eigene Budget zu Lasten anderer Budgets aufzubessern. 

 

b) Umfang der Leistungsverrechnung: 

Für folgende Sach- und Dienstleistungen, die zwischen Dienststellen der Stadt Erlangen ausgetauscht wer-
den, können Aufwendungen weiterverrechnet werden: 

 Leistungen, für die Dienststellen – aufgrund einer Gebührensatzung, einer Entgeltordnung oder durch 
Vorgabe der kostenrechtlichen Bestimmungen von Bund und Land – gegenüber externen Dritten Ge-
bühren erheben, Entgelte u.ä. in Rechnung stellen, können auch intern verrechnet werden (Kosten/Nut-
zen beachten). 

 Bei sonstigen, von der Kämmerei allgemein oder im Einzelfall zugelassenen Verrechnungen. 

Weiterführende Verrechnungen sind mit der Stadtkämmerei, Frau Frankerl, Tel. 2239, oder Herrn Huber, 
Tel. 2838, abzustimmen. 

 

Für folgende Sach- und Dienstleistungen, die zwischen Dienststellen der Stadt Erlangen ausgetauscht wer-
den, müssen Aufwendungen weiterverrechnet werden: 

 Aufwendungen, die bei einer leistungsempfangenden Dienststelle (z.B. im Sozialamt) an externe Dritte 
zur Kostenerstattung weiterverrechnet werden können. 

 Leistungen, deren Nichtverrechnung bei der leistungserbringenden Dienststelle ertragsteuerlich als ver-
deckte Gewinnausschüttung zu berücksichtigen wäre oder die steuerliche Gemeinnützigkeit gefährden 
würde. 

Festlegungen in Steuerangelegenheiten trifft die Stadtkämmerei, Frau Hylla, Tel. 1688 oder Herr Möllmer, 
Tel. 2819 

 

c) Verrechnungskonten 

Für interne Verrechnungen sind Buchungen nur auf folgenden Konten zulässig: 

 Sachkonten 481101/ 581101 Leistungsverrechnungen aufgrund von Gebührensatzungen, Entgeltord-
nungen o. ä. 

 Sachkonto 581201 Aufwand interne Leistungsbeziehungen (umlagefähig). Hier wird interner Aufwand 
verbucht, welcher an Endnutzer umgelegt wird (insb. Amt 24) 

 Sachkonten 481102/581102 Leistungsverrechnungen auf Basis von Verwaltungskostenabrechnungen 
für Kostenrechner innerhalb der Stadtverwaltung 

Ist die zu verrechnende Leistung umsatzsteuerpflichtig, so ist stadtintern lediglich der Nettobetrag in 
Rechnung zu stellen. 

 

d) Ausnahmen 
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 Grundsteuer 
Diese Steuer darf nicht über die Verrechnungskonten gebucht werden. Aufwendungen für diese Steuer-
art sind zu Lasten der zutreffenden Sachkonten und Erträge zu Gunsten der Sachkonten 401101 und 
401201 zu buchen. 
Hintergrund: 
Dies ist zwingend erforderlich, da der kommunale Finanzausgleich anhand der Ergebnisse dieser Sach-
konten ermittelt und verteilt wird. 

 Abzugssteuern vom Einkommen 
Einkommensteuer / Körperschaftsteuer, die zu Gunsten des Bilanzkontos 373601 anzuweisen ist, ist 
als Aufwand beim jeweils zutreffenden Sachkonto zu buchen. 
Hintergrund: 
Es handelt sich hier um eine Zahlungsverpflichtung der Stadt Erlangen. Der „Umweg“ über Sachkonto 
373601 erfolgt ausschließlich, um weiteren steuerlichen Vorgaben (Anmeldungsfrist, Zusammenfas-
sung usw.) zu genügen. Es handelt sich somit um einen „geänderten Zahlungsweg“, eine Leistungsver-
rechnung zwischen Fachamt und Kämmerei liegt insoweit nicht vor. 

 Umsatzsteuer im Innergemeinschaftlichen Handel, Reverse-Charge Steuer (§ 13b UStG) 
Diese Steuern sind Sachaufwand, der auf den jeweils einschlägigen Sachkonten zu Gunsten der Bi-
lanzkonten 373161, 373171, 373201 und 373211 anzuweisen ist. 

Hintergrund: 
Auch hier handelt es sich wie bei den Abzugssteuern vom Einkommen um einen „geänderten Zah-
lungsweg“. 

Bei Fragen steht die Stadtkämmerei, Frau Frankerl, Tel. 2239, oder Herr Huber Tel. 2838, zur Verfügung. 

 

1.2.10 Sonderbudget Amt für Gebäudemanagement (Amt 24) 

Mit Grundsatzentscheidung des Stadtrates vom 28.09.2000 zur Einführung eines Gebäudemanagements 
bei der Stadt Erlangen wurde festgelegt, das Amt für Gebäudemanagement als selbständiges Amt (Regie-
betrieb) zu führen.  

Daher ist das Amt für Gebäudemanagement als eigenständiges Budget der Kostenstellen 240000 bis 
249999 und der Gebäudekostenstellen 920000 bis 929999 ausgewiesen. 

Die allgemeinen Budgetierungsregeln gelten für Amt 24 analog mit einer Ausnahme: 

Ein sich ergebendes positives Sachmittel-Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste Haushaltsjahr 
übertragen. Hierzu wird bei Sachkonto 521112 „Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen“ ein „Haushalts-
ausgaberest“ gebildet. 

Aufgrund der von Amt 11 ermittelten Gut- und Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendun-
gen wird das Budget halbjährlich aktualisiert. Bei einem positiven Halbjahresergebnis wird das Sachmittel-
budget des Amtes für Gebäudemanagement (werden die Ansätze der von Amt 24 mitgeteilten Produkt-
sachkonten/Kontierungsobjekte) aufgestockt und bei einem negativen Halbjahresergebnis entsprechend 
verringert. 

 

1.2.11 Sonderbudget Volkshochschule (Amt 43) 

Stadtratsbeschluss vom 25.02.2010 

Die Budgetierungsregeln für die Stadtverwaltung Erlangen gelten mit folgenden Zusatzvereinbarungen: 

Aufgrund des Kontrakts werden Überschüsse bzw. Defizite im Sachmittelbudget jährlich ausgewiesen und 
zu 100 % in das nächste Haushaltsjahr übertragen bzw. vorgetragen.  

Ergänzung zum Stadtratsbeschluss: 

Aufgrund der von Amt 11 halbjährlich ermittelten Gut- und Lastschriften aus der Abrechnung der Personal-
aufwendungen wird das Budget aktualisiert. Bei einem positiven Halbjahresergebnis wird die Sonderrück-
lage „Budgetergebnisse der VHS“ durch die Stadtkämmerei um den jeweiligen Betrag aufgestockt. Bei ei-
nem negativen Halbjahresergebnis wird das Sachmittelbudget der VHS (die Ansätze der von der VHS mit-
geteilten Produktsachkonten/Kontierungsobjekte) entsprechend verringert.  
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1.2.12 Refinanzierung von Stellenschaffungen 

Für das Haushaltsergebnis und auch die Personalplanung sind korrekte Angaben und die zeitnahe Mel-
dung von Korrekturen wichtig. Entsprechende Nachweise sind hierbei seitens der Fachbereiche der Abtei-
lung 201 „Haushalt“ der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsamt zu übermitteln. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen teilt Amt 11 der Abteilung 201 mit, welche Budgets mit welchen Refi-
nanzierungseinnahmen zu belasten sind. Im Planjahr erfolgt eine Belastung mit 50 %. Im darauffolgenden 
Planjahr erfolgt eine 100 %-ige Belastung der Sachmittelbudgets. 

Der Verlauf der Refinanzierung kann grundsätzlich nur vom Fachamt nachgewiesen werden. 

Die Fachämter haben daher die Ämter 11 (Personal- und Organisationsamt) und 20 (Stadtkämmerei) 
unverzüglich zu informieren, wenn sich unterjährige Finanzierungsausfälle (z.B. aufgrund Nichtbe-
setzung von Planstellen), geänderte oder unerwartete Finanzierungsbeträge sowie Nachfinanzierun-
gen aus Vorjahren ergeben. 
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2 Bewirtschaftung der Sachmittelbudgets 

2.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln 

Das Fachamt besitzt grundsätzlich die Bewirtschaftungsbefugnis für alle Sachkonten seines 
Sachmittelbudgets oder Sonderbudgets mit dem Kontenmerkmal SKO. 

 

Im Detail wird auf die Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan verwiesen. 

Ausnahmen sind zur rationellen Aufgabenerledigung durch bestimmte Ämter (z.B. Kontierung durch Perso-
nalamt, Rechtsamt, Amt für Gebäudemanagement sowie Amt für Digitalisierung und Informationstechnik) 
vorgesehen. 

 

 

2.2 Bürobedarf 

2.2.1 Papier, Lagervordrucke 

Ein Benutzungszwang besteht für die vom Amt für Gebäudemanagement vorgehaltenen Papiermassenar-
tikel, wie Papier für Kopierer und Drucker sowie Briefumschläge und Versandtaschen (mit Aufdruck Stadt 
Erlangen). 

Spezialpapiere beschaffen die Fachämter in eigener Verantwortung über den Fachhandel. Dabei besteht 
die Verpflichtung, ausschließlich Recyclingpapier zu beziehen. 

Die Beschaffungen bzw. der Bezug sind aus dem Fachamtsbudget zu bezahlen. 

Lagervordrucke (Umlaufmappen, Hauspostumschläge, Notizzettel, usw.) werden vom Amt für Gebäudema-
nagement kostenlos abgegeben. 

 

2.2.2 Kostenstellenbelieferung 

Für die Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf hat das Amt für Gebäudemanagement einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen. Die Ämter erhalten einen Zugang zum Internet-Shop dieses Anbieters mit den ak-
tuell gültigen Konditionen. 

Die Rechnungen sind aus dem Fachamtsbudget zu bezahlen. 

Für Beratung und Informationen steht das Amt für Gebäudemanagement, Abteilung Infrastrukturelles Ge-
bäudemanagement, zur Verfügung.  

 

 

2.3 Büromöblierung, Büroausstattung  

2.3.1 Abgrenzung vermögensunwirksam zu vermögenswirksam 

Die Beschaffung selbständig nutzungsfähiger Gegenstände mit Anschaffungskosten abzüglich Umsatz-
steuer bis 800 € ist vermögensunwirksam. Über 800 € netto ist die Anschaffung vermögenswirksam. So-
fern eine Sachgesamtheit vorliegt, gilt die Wertgrenze nicht für den einzelnen Gegenstand, sondern für die 
Sachgesamtheit (z.B. Ausstattung eines Besprechungszimmers). Auch nachträglich angeschaffte Gegen-
stände bis 800 € netto können zu einer Sachgesamtheit gehören, die Beschaffung ist somit vermögens-
wirksam. 

Siehe dazu ergänzend die im Mitarbeiterportal eingestellten Dokumente. 

 

2.3.2 Beschaffung von vermögenswirksamer Büromöblierung 

Für die Beschaffung von vermögenswirksamer Büromöblierung (z.B. Schreibtisch, Container, Side-
board, Regal, Schrank, Drehstühle, Besucherstühle) besteht grundsätzlich Benutzungszwang. Zuständig 
für die Prüfung der Notwendigkeit und die Beschaffung ist die Abteilung Infrastrukturelles Gebäudema-
nagement im Amt für Gebäudemanagement. 

Die Finanzierung der Büromöblierung erfolgt durch das Gebäudemanagement. 

81



Seite 17 von 32 

Kein Benutzungszwang besteht für die Beschaffung von weiteren Einrichtungsgegenständen wie Gardero-
benständern, Schreibtischleuchten, Flipcharts etc. Die Finanzierung erfolgt aus dem Fachamtsbudget. 

 

2.3.3 Beschaffung von vermögensunwirksamer Büroausstattung 

Für die Beschaffung von vermögensunwirksamer Büroausstattung (bis 800 € netto) besteht kein Benut-
zungszwang. Die Entscheidung obliegt dem Fachamt und darüber, ob die Beschaffung über das Amt für 
Gebäudemanagement, Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement, erfolgen soll. In diesem Fall wird 
Amt 24 die entsprechende Rechnung prüfen und ans Fachamt zur Anordnung weiterleiten.  

Die Finanzierung der Büroausstattung erfolgt aus dem Fachamtsbudget. 

Wenn ein Fachamt Büroausstattung anschafft, ist auf die korrekte vermögenswirksame bzw. vermögensun-
wirksame Anordnung und Buchung zu achten. 

 

 

2.4 Bücher und Zeitschriften 

2.4.1 Bezug von Büchern und Zeitschriften 

Das Fachamt kann Fachliteratur (Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc.), welche nicht für den referats- 
und amtsübergreifenden Umlauf bestimmt sind, eigenständig beziehen. Die Kosten sind vom Fachamt zu 
tragen. 

Falls das Amt über den Handel Fachliteratur selbstständig bezieht, ist der Abteilung Organisation und Per-
sonalwirtschaft (Abteilung 112) die Bestellung anzuzeigen, damit das Werk in das zentrale Bestandsver-
zeichnis eingetragen werden kann. Dieses Verzeichnis steht zur Vermeidung von Mehrfachbeschaffungen 
allen Ämtern für Informationszwecke zur Verfügung. Vor jeder Neuanschaffung sollte mit dem Amt für Ge-
bäudemanagement Rücksprache gehalten werden, da ggf. bereits ein Umlauf besteht. 

Die Abbestellung von über den Handel bezogener Literatur ist ebenfalls der Abteilung 112 anzuzeigen. 

 

2.4.2 Umlauf 

Der amtsinterne Bezug von Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzesblättern usw. ist vom Fachamt eigenständig 
abzuwickeln und aus dem Budget zu bezahlen. 

Der referats- und ämterübergreifende Umlauf von Literatur wird zentral vom Amt für Gebäudemanagement 
abgewickelt und über das Budget des Amtes 24 bezahlt. Der Ausstieg aus dem Umlauf ist dem Amt 24, 
Abteilung Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Poststelle), mitzuteilen.  

 

2.4.3 Online-Zugänge zu Büchern und Zeitschriften, Wissensdatenbanken sowie Web-Anwendun-
gen 

Online-Zugänge und Web-Anwendungen sind unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der IT-
Sicherheit, unabhängig von einer möglichen ämterübergreifenden Nutzung, vom Fachamt eigenständig ab-
zuwickeln und aus dem Budget zu bezahlen. Die Prüfung der Notwendigkeit für die Beschaffung sowie die 
Genehmigung von Web-Anwendungen erfolgt durch Amt 17 / IT-Koordination (vgl. 2.14). Die Kostentei-
lung bei ämterübergreifender Nutzung regeln die Fachämter untereinander. 

 

 

2.5 Druckaufträge 

Das Fachamt kann der städtischen Hausdruckerei oder einer Firma seiner Wahl unter Beachtung des Ge-
bots einer sparsamen Mittelbewirtschaftung Aufträge erteilen. Aufträge an die Hausdruckerei unterliegen 
nicht dem Vergaberecht (Inhouse-Vergabe). 
 

a) Interne Druckaufträge 

Die Kosten für einen Druckauftrag an die städtische Hausdruckerei werden intern verrechnet (monatliche 
Abbuchung). Größere Druckaufträge können über die Hausdruckerei rationeller als mit Arbeitsplatz-/Multi-
funktionsdruckern erfolgen. Die Hausdruckerei wird haushaltstechnisch als Kostendecker geführt. 
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b) Externe Druckaufträge 

Bei Vergabe von Druckaufträgen nach außen sind die Kosten vom Amtsbudget zu tragen und als externer 
Aufwand (keine interne Leistungsverrechnung) anzuordnen und zu buchen. 

 

 

2.6 Poststelle 

2.6.1 Portokosten 

Postsendungen an externe Empfänger sind in den vorgesehenen speziellen lilafarbenen Sammelmappen 
der städtischen Poststelle zuzuleiten. Die Portokosten dieser Postsendungen werden vom Amt für Gebäu-
demanagement monatlich beim jeweiligen Fachamtsbudget (Sachkonto 543131 „Aufwendungen für Porti 
und Versand“) abgebucht. Das Amt erhält darüber monatliche Informationen. 

Porto für Postsendungen an bestimmte Organisationen und Behörden (siehe Liste der Sammelpostenemp-
fänger im Mitarbeiterportal), wird - sofern in einer separaten Sammelpostmappe der Poststelle zugeleitet - 
den Dienststellen nicht in Rechnung gestellt, sondern zentral von der Poststelle übernommen. 

 

2.6.2 Kuvertierung 

Die Kuvertierung von auslaufenden Schriftstücken in größerer Stückzahl erfolgt in der Hausdruckerei. Die 
Weiterverrechnung dieser Kosten an die Fachdienststellen erfolgt im Rahmen der monatlichen Druckkos-
tenabrechnung. 

 

2.6.3 Dienstkraftfahrzeuge 

Die beiden von der Poststelle betreuten Dienst-KFZ können von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
Dienstreisen und Dienstfahrten genutzt werden. Eine Kostenumlage auf die Fachämter erfolgt nicht. 

 

2.6.4 Dienstfahrräder 

Die 32 von der Poststelle betreuten Pool-Dienstfahrräder können von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
Dienstfahrten genutzt werden. Die hierbei entstehenden Kosten werden nicht auf die Fachämter umgelegt. 

 

2.7 Rathauskantine, Catering 

Die von der Rathauskantine für Dienststellen erbrachten Cateringleistungen werden intern verrechnet und 
beim jeweiligen Fachamtsbudget (Sachkonto 581101 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“) 
abgebucht. Das Amt erhält darüber monatliche Informationen. 

Cateringleistungen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Eigenbetriebe oder externe Nutzer der Verwaltungsge-
bäude werden von der Rathauskantine separat in Rechnung gestellt und als externer Ertrag (Sachkonto 
442111 „Erträge aus dem Verkauf von Vorräten“) gebucht. 

 

 

2.8 Kfz- und Fahrradentschädigung 

Die Abrechnung und Anweisung der Entschädigung übernimmt das Personal- und Organisationsamt und 
bucht die angefallenen Erstattungsbeträge vom Sachmittelbudget ab (Sachkonto 541211). Das Personal-
amt kontiert auf Kostenstelle und Kostenträger des betreffenden Amtes. 

 

 

2.9 Kfz-Versicherungen 

Für stadteigene Fahrzeuge besteht bei der Kfz-Versicherung ein Benutzungszwang. Die Dienststellen müs-
sen ihre Fahrzeuge über das Rechtsamt versichern. Die anfallenden Versicherungsbeiträge werden vom 
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Rechtsamt von den jeweiligen Amtsbudgets (Sachkonto 544153) abgebucht. Das Rechtsamt kontiert auf 
Kostenstelle und Kostenträger des betreffenden Amtes. 

Das Rechtsamt kann Freibeträge und Rabatte nach eigenem Ermessen an die Ämter weitergeben. 

 

2.10  Personalentwicklungsmaßnahmen 

a) Externe Fortbildungsmaßnahmen  

Die Kosten für externe Fortbildung (fachorientierte Einführungs- und Anpassungsfortbildung) einschließ-
lich der Reisekosten gehen zu Lasten der Sachmittelbudgets der Ämter.  

Das Budgetamt ist zuständig für die Genehmigung der Fortbildung, Anmeldung beim Fortbildungsträger, 
Fahrplanauskunft, Beschaffung der Fahrkarten und Anweisung der Fortbildungskosten. 

Das Personal- und Organisationsamt (Abteilung 113) erstellt die Reisekostenabrechnung und über-
nimmt die Auszahlung und Versteuerung der Reisekosten mit der Entgeltabrechnung. Abteilung 113 
kontiert auf Kostenstelle und Kostenträger des betreffenden Amtes. 

b) Fortbildungen im Rahmen der Städteakademie 

Die Planung sowie Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes der Städ-
teakademie erfolgt zentral durch das Personal- und Organisationsamt. 

c) Fachspezifische interne Fortbildungsmaßnahmen 

Interne Seminare, die allein der Vermittlung von Handlungskompetenz für den Mitarbeiterkreis einer 
Dienststelle dienen, werden durch die Fachdienststellen finanziert und organisiert. Bei Bedarf berät das 
Personal- und Organisationsamt. 

d) Personalentwicklungsmaßnahmen 

Bei geregelten Aufstiegsqualifizierungen (BL I, BL II, Ausbildungsqualifizierung) erfolgt die Zulassung 
zentral über das Personal- und Organisationsamt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zentral. 

Die Lehrgangskosten für die modulare Qualifizierung werden bei allen Fachlaufbahnen aus dem zentra-
len Budget getragen. Die Reisekosten sind von dem jeweiligen Fachbereich zu zahlen. 

Traineeprogramme und vergleichbare Maßnahmen werden zentral durch das Personal- und Organisati-
onsamt konzipiert und durchgeführt. Die Zulassung erfolgt zentral über das Personal- und Organisati-
onsamt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zentral. 

Individuellen Aufstiegsqualifizierungen (z.B. Meisterprüfung, Technikerprüfung, Bachelorstudiengang) 
sind von den Dienststellen zu finanzieren. Die Zulassung-/Förder- und Freistellungsentscheidung erfolgt 
im Einvernehmen mit dem Personal- und Organisationsamt. Es ist eine Qualifizierungs- und Rückzah-
lungsvereinbarung zu schließen. Hierzu berät das Personal- und Organisationsamt. 

 

2.11  Telefoneinrichtung 

Für die Beschaffung von Telefonie (Telefone, Mobiltelefone, Fax-Geräte, Anrufbeantworter, Posthauptan-
schlüsse etc.) und die Beauftragung von Maßnahmen (Einrichtung eines Telefonanschlusses usw.) besteht 
Benutzungszwang. 

Zuständig ist KommunalBIT.  

Die Prüfung der Notwendigkeit, die Genehmigung und die Durchführung der Beschaffung erfolgt durch das 
Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.  

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschieb-
bar anerkannten Beschaffungen sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – bis auf Weiteres 
nicht (auch nicht teilweise) vom Fachamt zu finanzieren.  
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2.12  Telefongebühren der Nebenstellen (Rathausanlage) und Posthauptanschlüsse (DSL, Mobil-
funk) 

KommunalBIT hat einen Pauschalvertrag („Flatrate“) abgeschlossen. In der Flatrate sind die Kosten für 
Verbindungen von Mnet zu Mnet, Festnetzflatrate „bayernweit“, Festnetzflatrate „national“ und die nationa-
len Mobilfunknetze enthalten. Sonderrufnummern und Auslandsgespräche sind von dieser Flatrate nicht 
abgedeckt (z.B. 0180er Nummern).  

Zuständig ist KommunalBIT.  

Die Prüfung, Genehmigung und Beauftragung für die Freischaltung einer Nebenstelle (intern, stadtweit, 
Festnetz „national“, Mobilfunk „national“ und darüber hinaus) erfolgt durch das Amt für Digitalisierung und 
Informationstechnik / IT-Koordination.  

Die entstandenen Gebühren aufgrund der Freischaltung sind – soweit keine gesonderten Regelungen be-
stehen – bis auf Weiteres nicht (auch nicht teilweise) vom Fachamt zu finanzieren. 

 

2.13  Kopiertechnik und Kopien sowie Drucker 

Für die Beschaffung von Kopiertechnik (Multifunktionsgeräte usw.) und Druckern besteht ein Benutzungs-
zwang. Externe Kopierer (z.B. Kopierer für Veranstaltungen) dürfen in Sonderfällen benutzt werden. Ent-
stehende Kosten dürfen nicht auf Verrechnungskonten gebucht werden. 

Zuständig ist KommunalBIT.  

Die Prüfung der Notwendigkeit für die Beschaffung, Genehmigung sowie die Beauftragung erfolgt durch 
das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination.  

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschieb-
bar anerkannten Beschaffungen sind – soweit keine gesonderten Regelungen bestehen – bis auf Weiteres 
vom Fachamt nicht (auch nicht teilweise) zu finanzieren.  

Das Verbrauchsmaterial (Toner etc.) ist vertragsgemäß beim jeweiligen Dienstleister (derzeit i. d. R. Konica 
Minolta) zu bestellen. Die Abrechnung erfolgt durch den Dienstleister direkt mit den bestellenden Fachäm-
tern. 

Kosten für Verbrauchsmaterial bei gemeinschaftlich genutzten Multifunktionsgeräten: 

Ein Teil der Multifunktionsgeräte wird von unterschiedlichen Ämtern gemeinschaftlich genutzt. Die Auftei-
lung der Kosten auf weitere Ämter kann durch das geräteverantwortliche Amt vorgenommen werden. Dabei 
sollte jedoch beachtet werden, dass der Verwaltungsaufwand für die Weiterverrechnung nicht höher ist als 
der eigentliche Rechnungsbetrag. 

Die Abrechnung von Privatkopien ist von jeder Dienststelle intern zu regeln. 

 

 

2.14  Anschaffung von IT-Technik und Software 

Für die Beschaffung von IT-Technik und Software besteht ein Benutzungszwang. 

Zuständig ist KommunalBIT.  

Die Prüfung der Notwendigkeit für die Beschaffung, Genehmigung sowie die Beauftragung erfolgt durch 
das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination. 

Die vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik / IT-Koordination als notwendig und unaufschieb-
bar anerkannten Beschaffungen von Hardware und Software sind – soweit keine gesonderten Regelungen 
bestehen – bis auf Weiteres nicht (auch nicht teilweise) vom Fachamt zu finanzieren.  

 

 

2.15  Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 

Die Beitragszahlungen für Vereins- und Verbandsmitgliedschaften der Stadt sind den jeweils fachlich zu-
treffenden Ämtern, dem jeweiligen Produkt sowie dem Sachkonto 542981 „Mitgliedsbeiträge an Verbände, 
Vereine“ zuzuordnen.  
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Die Mitgliedschaften der zentralen Verbände wie Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband usw. werden 
durch das Personal- und Organisationsamt – Abteilung Organisation und Personalwirtschaft – abgewickelt. 
Sie sind dem Produkt 1111 „Leistungen für Gemeindeorgane“ zuzuordnen. 
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3 Bewirtschaftung der Personalkosten (PK) 

3.1 Einbeziehung der Personalkosten in die Budgetierung 

3.1.1 Beginn, Dauer und Wesensmerkmale der aktualisierten Personalkostenbudgetierung 

Seit dem 01.01.2000 werden die Personalkosten in die Budgetierung einbezogen. Zum Haushaltsjahr 2014 
erfolgte die Umstellung auf eine PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften mit den nachfolgenden Rege-
lungen in diesem Teil 3, die bis auf Weiteres gelten. 

In der aktualisierten Personalkostenbudgetierung behalten die Dienststellen ihre bestehende Eigenverant-
wortung bei der Personalbewirtschaftung und ihre Steuerungsmöglichkeiten bei den beeinflussbaren Per-
sonalkosten. Ein getrenntes Amtsbudget nur für Personalkosten im bisherigen Sinne gibt es jedoch nicht 
mehr. 

Bei Bestellung von Leistungen über den Stellenplan hinaus werden die Kosten der jeweiligen Dienststelle 
am Halbjahresende entzogen, indem der Ansatz bei den Sachkosten in entsprechender Höhe reduziert 
wird (Personalkosten-Lastschrift). 

Bei Einsparung von Leistungen gegenüber dem Stellenplan werden die eingesparten Kosten in die Sonder-
rücklage der jeweiligen Dienststelle eingebucht (Personalkosten-Gutschrift). 

 

3.1.2 Umfang 

Die Summe aller Aufwandskonten des Kontenschemas PK wird im zentralen Budget durch das Personal- 
und Organisationsamt bewirtschaftet. Die Buchung der Personalkosten erfolgt weiterhin über die Kosten-
stellen und Kostenträger des Fachamtes. Im Gegensatz zum Sachmittelbudget wird bei diesen Sachkonten 
kein Ansatz-/Ausgabenvergleich beim Budgetabschluss vorgenommen und sie werden nicht in die Budget-
abrechnung der Fachämter einbezogen.  
Außerhalb des Rechnungswesens wird für jedes Budgetamt seit dem Haushaltsjahr 2014 eine Abrechnung 
erstellt, bei der die steuerbaren Anteile der Personalkosten in Form einer PK-Abrechnung der Gut- und 
Lastschriften Berücksichtigung finden.  

Folgende Personalkosten werden keinem Budgetamt zugeordnet und auf zentrale Kostenstellen bzw. Kos-
tenträger gebucht:  

 Oberbürgermeister*in/Bürgermeister*in 

 Referent*innen 

 Geschäftszimmerkräfte der Referent*innen 

 Stabsstellen der Referent*innen 

 Auszubildende/Nachwuchskräfte 

 Mitarbeiter*innen im Mutterschutz und Elternzeit 

 Personen in der Altersteilzeitfreistellungsphase 

 Personen in der Freistellungsphase des Sabbaticals 

Diese Personalkosten sind dem Produkt 1111 bzw. zentralen Kostenstellen zugeordnet, für die keine halb-
jährliche Abrechnung erstellt wird. 

 

3.1.3 Verteilungsgrundlage 

Die Erstellung der halbjährlichen Abrechnung erfolgt auf der Basis von Budgets. Dies entspricht dem Sys-
tem der bereits budgetierten Sachkosten. Grundlage für die Zuordnung zu den Amtsbudgets sind bei 
Durchschnittskosten (siehe Punkt 3.1.4) die Zugehörigkeit der Planstellen und die Stellenbesetzungen laut 
aktuellem Stellenplan sowie bei Ist-Kosten (siehe Punkt 3.1.4) die jeweilige Buchung nach Kostenstellen 
und Kostenträgern der Budgetämter. 

 

3.1.4 Personalkostenabrechnung der Gut- und Lastschriften 

Für alle steuerbaren Personalkosten wird bei der halbjährlichen Abrechnung eine Gutschrift bzw. Last-
schrift eingetragen, die entweder anhand von Durchschnittskosten oder Ist-Kosten berechnet wird. 
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In der nachfolgenden alphabetischen Aufstellung wird festgelegt, für welche Vorgänge eine Gutschrift bzw. 
eine Lastschrift erfolgt und in welcher Form diese berechnet wird: 

Vorgang Gutschrift / 
Lastschrift 

Berechnung 

Beschäftigung ohne Planstelle Lastschrift Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung / Ein-
gruppierung der/des Beschäftigten 

Freie Planstellen/-anteile Gutschrift Durchschnittskosten anhand aktuellem Stellenwert 

Langzeiterkrankte  
(über 2 Monate) 

Gutschrift Durchschnittskosten anhand aktuellem Stellenwert – 
Gutschrift ab dem 3. Monat 

Prämien  
(nicht Leistungsentgelt TVöD) 
Tarifbeschäftigte 

Pauschbe-
trag, 
ggf. 
Lastschrift 

Ämter-Pauschbetrag (= 900 € pro Zuteilungsmöglich-
keit) 
Bei geringerer Ausschüttung gibt es keine Gutschrift 
für die Dienststellen. 
Lastschrift nur, falls Gesamt-Ist-Kosten über den Äm-
ter-Pauschbetrag hinausgehen 

Prämien Beamt*innen Pauschbe-
trag 

Pauschbetrag (= 1 % der Grundgehaltssumme der Be-
amt*innen), eine Überschreitung des Betrages ist 
rechtlich nicht möglich 
Bei geringerer Ausschüttung gibt es keine Gutschrift 
für die Dienststellen 

Praktikant*innen  
(außer Berufspraktikant*innen 
und SPS bei Amt 51) 

Lastschrift Ist-Kosten der/des Beschäftigten 

Überstunden-/Mehrarbeitsver-
gütung 

Lastschrift Ist-Kosten der/des Beschäftigten 

zbV-Einsatz  
(auf Anfrage des Amtes) 

Lastschrift Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung/Eingrup-
pierung der/des Beschäftigten 

 

Hinweise zu den Vorgängen: 

 Beschäftigung ohne Planstelle: Hierunter fallen alle Einsätze und dadurch anfallende Kosten, die über 
das genehmigte Volumen der Planstellen im Stellenplan hinausgehen, z.B. S100-Planstellen. 

 Freie Planstellen/-anteile: Berücksichtigt werden alle unbesetzten bzw. anteilig unbesetzten Planstellen-
volumen (tagesgenau). Bei Stellenneuschaffungen muss die Stelle zunächst einmalig besetzt gewesen 
sein, d.h. für den Zeitraum ab Regierungsgenehmigung bis zur Erstbesetzung wird keine Gutschrift ge-
währt. Wird eine Stelle eingezogen, wird sie ab Umsetzungszeitpunkt nicht mehr berücksichtigt. Für ge-
sperrte Stellen/-anteile wird keine Gutschrift gewährt. Unter Sperren sind nicht nur solche zu verstehen, 
die im Rahmen des Stellenplans durch den HFPA und Stadtrat vorgenommen werden, sondern auch 
Verwaltungssperren, die durch OBM, Referat III oder das Personal- und Finanzgremium (PFG) ausge-
sprochen werden. 

 Langzeiterkrankte: Für langzeiterkrankte Tarifbeschäftigte und Beamt*innen, die länger als zwei Monate 
durchgehend erkrankt sind, wird eine Gutschrift ab dem 3. Monat gewährt, sofern kein zusätzlicher Be-
schäftigter als Ersatz eingesetzt wird. 

 Prämien Tarif: Für Zusatzprämien bei Tarifbeschäftigten, die nicht zum Leistungsentgelt nach dem 
TVöD zählen, werden dem Amt ein Pauschbetrag i. H. v. 900 € (zzgl. Arbeitgeberanteile SV/ZVK) pro 
Zuteilungsmöglichkeit gewährt. Prämien, die über den Gesamtbetrag der Dienststelle hinausgehen, 
werden als PK-Lastschrift berechnet. Wird der Gesamtbetrag nicht voll ausgenutzt, erfolgt jedoch keine 
PK-Gutschrift. 

 Prämien Beamt*innen: Für Prämien bei Beamt*innen wird ein Pauschbetrag i. H. v. 1 % der Grundgeh-
altssumme des Vorjahres gewährt. Eine Überschreitung ist nicht möglich, da es sich um eine gesetzli-
che Höchstsumme nach dem BayBesG handelt. Wird der Gesamtbetrag der Dienststelle nicht voll aus-
genutzt, erfolgt jedoch keine PK-Gutschrift. 

 Praktikant*innen: Hierunter fallen alle Personalkosten für Praktikant*innen, ausgenommen sind die Be-
rufspraktikant*innen und Praktikant*innen für das sozialpädagogische Seminar (SPS) bei Amt 51. 
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 Überstunden-/Mehrarbeitsvergütung: Hierunter fallen alle Kosten für ausgezahlte Überstunden und 
Mehrarbeit. 

 zbV-Einsatz: Für einen zbV-Einsatz auf Anfrage des Amtes wird eine PK-Lastschrift berechnet (ver-
gleichbar der Beschäftigung ohne Planstelle). Ist der Einsatz aus gesamtstädtischer Sicht erfolgt, wird 
dagegen keine PK-Lastschrift angerechnet. 

 

Hinweise zur Berechnung: 

 Durchschnittskosten: Es werden die aktuellen Durchschnittskosten (ohne Kosten eines Büroarbeitsplat-
zes) pro Entgelt-/Besoldungsgruppe herangezogen, die in der Fachzeitschrift „Die Gemeindekasse 
Bayern“ veröffentlicht werden. Bei der Berechnung der Personalkostengut- bzw. -lastschrift wird der 
Zeitraum tagesgenau ermittelt. Die Kosten pro Tag werden mit der Formel „Durchschnittskosten pro 
Jahr/365 Tage“ angesetzt. 

 Ist-Kosten: Es werden die Ist-Kosten ermittelt, die über die Personalabrechnung oder per Kassen-An-
ordnung auf den Aufwandskonten des Kontenschemas PK verbucht werden. 

 Stellenwert: Die Durchschnittskosten beziehen sich unabhängig von der Besetzung der Stelle auf den 
aktuell im Stellenplan ausgewiesenen Stellenwert. 

 

3.1.5 Berechnung des Zeitraumes für Personalkostengut- bzw. -lastschriften 

Die Grundlage der Berechnung der Personalkostengut- bzw. -lastschriften bei Durchschnittskosten ist die 
tagesgenaue Besetzung der Beschäftigten auf den Planstellen im Stellenplan sowie sonstige stellenplanbe-
zogene Umsetzungen. 

 

a) Stellenschaffungen und -entsperrungen  

Die PK-Gutschrift für freie Stellen/-anteile wird erst gewährt, wenn die Stelle zunächst einmalig besetzt ge-
wesen ist, d.h. für den Zeitraum ab Regierungsgenehmigung des Stellenplans bis zur Erstbesetzung gilt die 
Regelung nicht. 

 

b) Stellenwertanhebung  

Der höhere Stellenwert wird ab Höhergruppierung (bei Tarifbeschäftigten) bzw. ab Regierungsgenehmi-
gung im Stellenplan umgesetzt. 

 

c) Stellenstreichungen, Sperrung von Stellenanteilen, Vollzug von kw/ku-Vermerken  

Die PK-Gutschrift für freie Stellen/-anteile wird nicht mehr gewährt, wenn die Stelle eingezogen wurde bzw. 
die Anteile gesperrt wurden. Bei kw/ku-Vermerken erfolgt die Umsetzung ab dem Zeitpunkt des tatsächli-
chen Vollzuges. 

 

d) Stellenwertreduzierung 

Der niedrigere Stellenwert wird ab dem Zeitpunkt der Rückgruppierung des*der Stelleninhabers*in bzw. der 
Neubesetzung der Stelle im Stellenplan umgesetzt. 

 

3.1.6 Halbjährliche PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften 

Die Budgetämter erhalten jedes Halbjahr eine Abrechnung, die vom Personal- und Organisationsamt er-
stellt wird. Hierbei werden alle Personalkostengut- und -lastschriften verrechnet und daraus das Halbjah-
resergebnis ermittelt. Ein positives Ergebnis verbleibt zu 100 % beim Budgetamt, solange ein Anteil von 1,5 
% an den Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes (vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) nicht über-
schritten wird. Übersteigende Ergebnisse fließen vollständig an den Haushalt zurück. Ein negatives Ergeb-
nis verbleibt zu 100 % beim Budgetamt. Das Ergebnis wird zeitnah an die Kämmerei mitgeteilt, die darauf-
hin folgende haushaltsrechtlichen Veränderungen vornimmt (siehe hierzu auch Punkte 1.2.7 und 1.2.8). 
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a) Positives Halbjahresergebnis  

Die Sonderrücklage für Budgetüberschüsse (siehe auch Punkte 1.2.7 und 1.2.8) wird in Höhe des Ergeb-
nisses aufgestockt. Durch die direkte Einstellung des positiven Ergebnisses in die Rücklage unterliegt der 
Betrag nicht der Übertragungsregelung des Sachmittelbudgets. 

b) Negatives Halbjahresergebnis  

Der Haushaltsansatz im Sachmittelbudget des Budgetamtes wird in Höhe des Ergebnisses verringert, der 
Haushaltsansatz im zentralen Personalkostenbudget wird in entsprechender Höhe erhöht. Zur Deckung 
von negativen Ergebnissen können bereits im laufenden Haushaltsjahr angesparte Mittel aus der Sonder-
rücklage „Budgetüberschüsse“ entnommen werden (siehe auch Ziffer 1.2.7). 

 

3.1.7 Personalnebenkosten 

Dem zentralen Budget sind auch die Personalnebenkosten zugeordnet, die ebenfalls auf den Auf-
wandskonten des Kontenschemas PK gebucht werden, u.a. folgende: 

 Beihilfe und Versorgung der Beamt*innen 

 Rückstellungen (für Pension, Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden etc.) 

 Nachversicherung der Beamt*innen 

 Dienstunfälle, Sachschadenersatz, Untersuchungen etc. 

 Förderung der Betriebsgemeinschaft 

 Beschäftigtenbetreuung (Dienstjubiläen, Nachrufe etc.) 

 Aufwendungen für Personaleinstellungen* 

*Anmerkung: Stellenausschreibungen erfolgen standardmäßig nur in den Nürnberger Nachrichten und im 
Bayer. Staatsanzeiger. Werden von den Dienststellen Ausschreibungen in anderen Zeitungen gewünscht, 
sind die Kosten aus dem Amtsbudget zu tragen. 

 

3.1.8 Sachkosten 

Einige Kosten für Beschäftigte werden nicht auf Aufwandskonten des Kontenschemas PK, sondern des 
Kontenschemas SKO (Sachkosten) gebucht. Folgende Vergütungen von Beschäftigten verursachen daher 
eine Belastung des Sachmittelbudgets der Dienststellen: 

 Gagen für Künstler*innen (nach NV Bühne) 

 Entgelt für kurzfristig Beschäftigte (ab Haushaltsjahr 2014) 

 Freiwilliges soziales/ökonomisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst o.ä. (ab Haushaltsjahr 2014) 

 Honorar für Honorarkräfte 

 Aufwandsentschädigungen für Stadträt*innen 

 

3.1.9 Personalkostenzuschüsse und -erstattungen 

In Konsequenz aus der Änderung der Budgetierungsregeln sind Zuschüsse oder Erstattungen für Perso-
nalaufwendungen künftig Bestandteil des Sachmittelbudgets. Die entsprechenden Sachkonten erhalten da-
her das Kontenmerkmal „SKO“. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel übernimmt die jeweilige Dienst-
stelle. Dies gilt auch für Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die das Personal- und Organisations-
amt als zentraler Dienstleister bebucht. 

Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die von der jeweiligen Dienststelle eigenverantwortlich ver-
waltet und bebucht werden, werden auf Sachkonten mit der Endziffer “1“ veranschlagt und gebucht. Perso-
nalkostenzuschüsse und -erstattungen, die vom Fachamt geplant und vom Personal- und Organisations-
amt als zentraler Dienstleister bebucht werden, werden auf Sachkonten mit der Endziffer „2“ geplant und 
gebucht. 

 

90



Seite 26 von 32 

3.1.10 Refinanzierung von Stellenschaffungen 

Für das Haushaltsergebnis und auch die Personalplanung sind korrekte Angaben und die zeitnahe Mel-
dung von Korrekturen wichtig. Entsprechende Nachweise sind hierbei seitens der Fachbereiche der Abtei-
lung 201 „Haushalt“ und dem Personal- und Organisationsamt zu übermitteln. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen teilt Amt 11 der Abteilung 201 „Haushalt“ mit, welche Budgets mit 
welchen Refinanzierungseinnahmen zu belasten sind. Im Planjahr erfolgt eine Belastung mit 50 %. Im da-
rauffolgenden Planjahr erfolgt eine 100 %ige Belastung der Sachmittelbudgets. 

Der Verlauf der Refinanzierung kann grundsätzlich nur vom Fachamt nachgewiesen werden. 

Die Fachämter haben daher die Ämter 11 (Personal- und Organisationsamt) und 20 (Stadtkämmerei) 
unverzüglich zu informieren, wenn sich unterjährige Finanzierungsausfälle (z.B. aufgrund Nichtbe-
setzung von Planstellen), geänderte oder unerwartete Finanzierungsbeträge sowie Nachfinanzierun-
gen aus Vorjahren ergeben. 

 

 

3.2 Personalbewirtschaftung 

3.2.1 Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit 

Zwischen den Fachämtern und der Personalverwaltung wird auch weiterhin vertrauensvoll und kollegial im 
beiderseitigen Interesse zusammengearbeitet. Besetzungsentscheidungen der Fachämter sind der Perso-
nalverwaltung vorher so rechtzeitig mitzuteilen, dass von dort sowohl die erforderlichen Umsetzungsschritte 
als auch eine eventuell nötige rechtliche Überprüfung und die Beteiligung der Personalvertretung zeitge-
recht geleistet bzw. veranlasst werden kann. Im Gegenzug sind Personalentscheidungen der Personalver-
waltung ebenfalls grundsätzlich vorher immer mit den betroffenen Fachämtern zu erörtern.  

 

3.2.2 Besetzung von Planstellen  

a) Begriffsdefinitionen 

Interne Besetzung 
Eine interne Besetzung ist jede Besetzung mit einer Person, die bereits bei der Stadt Erlangen beschäftigt 
ist. Als interne Besetzungen gelten auch Arbeitszeitveränderungen sowie Verlängerungen und Fortführun-
gen befristeter Arbeitsverhältnisse. Das gleiche gilt bei stundenneutraler Umschichtung innerhalb eines 
Budgets (Beispiel: Eine Mitarbeiterin verzichtet auf einen Stundenanteil, der von einer anderen, teilzeitbe-
schäftigten Kollegin übernommen wird). 

Externe Besetzung 
Unter externer Besetzung ist die Besetzung von Planstellen mit Personen, die nicht im Dienst der Stadt Er-
langen stehen (externe Bewerber) zu verstehen. Darunter fällt auch die Erhöhung des Besetzungsvolu-
mens von Planstellen (Arbeitszeiterhöhung). 

Stellenbesetzungskompetenz 
Unter Stellenbesetzungskompetenz wird die Kompetenz verstanden, über die Besetzung einer Stelle über-
haupt und über den Zeitpunkt einer Besetzung entscheiden zu dürfen (ob und wann). 

Personalauswahlkompetenz 
Unter Personalauswahlkompetenz wird die Kompetenz verstanden, über die Person, mit der die Stelle be-
setzt werden soll, entscheiden zu dürfen (wer). 

Fachbereich 
Unter dem Begriff Fachbereich werden Fachamt und Fachreferat verstanden. 

Fachpersonal 
Unter Fachpersonal versteht man das Personal, das nicht der allgemeinen Verwaltung zuzuordnen ist, son-
dern insbesondere den Sonderbereichen Soziales, Kultur, Pädagogik, Technik, ehemaliger Arbeiterbereich. 

 

b) Zuständigkeiten 

Für interne und externe Besetzungen sind grundsätzlich die Fachämter zuständig. Das gilt insbesondere 
für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen, für befristete und unbefristete Beschäftigungen, für befristete und 

91



Seite 27 von 32 

unbefristete Stundenerhöhungen, für Verwaltungs- und Fachpersonal, für alle Lehrkräfte (haupt- und ne-
benberuflich), Saisonbeschäftigte, Rufkräfte, Praktikanten, Fremdsprachenassistenten, Austauschstuden-
ten, Naturschutzwächter.  

Das gilt auch für einmalige, kurzfristige Beschäftigungen bis zu 6 Monaten außerhalb des Stellenplanes, 
soweit die Finanzierung aus dem Amtsbudget erfolgt. 

Das Einstellungsverfahren bleibt unverändert. Dafür ist nach wie vor das Personal- und Organisationsamt 
zuständig. 

Die Zuständigkeit für Stellenbesetzungen richtet sich nach der Anlage 1 zur Geschäftsordnung des Stadtra-
tes in der jeweils gültigen Fassung. 

 

3.2.3 Personalauswahl 

a) Rückkehr von Beurlaubten 

Bei Rückkehr von Beurlaubten (insbes. Elternzeit) und sonstigen freigestellten Beschäftigten besteht eine 
Beschäftigungspflicht für die Stadt, die der Entscheidungskompetenz des Fachbereiches bei einer Stellen-
wiederbesetzung vorgeht. Die Beschäftigungspflicht besteht für das Fachamt nur insoweit, als dort eine ge-
eignete freie Planstelle zu besetzen ist.  

 

b) Qualifikationserfordernisse 

Qualifikationserfordernisse (Fachausbildung, beamtenrechtliche Qualifikation, AL I, AL II sowie tarifrechtli-
che Bestimmungen – Anlage 1a und Anlage 3 zum BAT) sind einzuhalten. 

 

c) Einschaltung des Personal- und Organisationsamtes bei Personal der allgemeinen Verwaltung 

Bei Personal, das der allgemeinen Verwaltung zuzuordnen ist, ist mit dem Ziel einer einvernehmlichen Re-
gelung grundsätzlich das Personal- und Organisationsamt vor der Personalauswahlentscheidung einzu-
schalten, ob nicht Nachwuchskräfte, Rückkehrer/innen bzw. sonstige Kräfte aus übergeordneten gesamt-
städtischen Interessen berücksichtigt werden müssen. 

 

d) Übergeordnete gesamtstädtische Interessen 

In Fällen übergeordneter gesamtstädtischer Interessen (arbeitsrechtlich ist die Stadt Erlangen ein Arbeitge-
ber) hat das Personal- und Organisationsamt unter Einbeziehung des Fachbereiches das Recht der Zuwei-
sung auf freie Planstellen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Oberbürgermeister nach Anhö-
rung des Fachbereiches. 

 

e) Stellenausschreibung 

Freie Planstellen werden grundsätzlich intern im Mitteilungsblatt für die Stadtverwaltung ausgeschrieben 
sowie im Mitarbeiterportal veröffentlicht. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind: 

 Stellen der Eingangsämter sowie der 1. Regel-Beförderungsämter der Qualifikationsebene 2 (BesGr A 
6/A 7 BayBesO) und der Qualifikationsebene 3 (BesGr A 9/A 10 BayBesO), die dem Funktionsvorbe-
halt (Art. 3 Abs. 4 GG) unterliegen  

 im Tarifbereich Stellen bis Entgeltgruppe 6 TVöD oder 

 Umsetzungen, die keinen Anspruch auf eine Beförderung bzw. Höhergruppierung auslösen (= wert-
gleich) 

 

Auf die interne Ausschreibung von Stellen kann verzichtet werden, wenn 

 die in der Anlage 1 zur Geschäftsordnung für den Stadtrat zuständigen Entscheidungsträger aus perso-
nalwirtschaftlichen Überlegungen auf die Stellenausschreibung verzichten und 

 der Personalrat mit dem Ausschreibungsverzicht einverstanden ist sowie 
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 die Gleichstellungsstelle nach dem Gleichstellungskonzept über das Vorhaben des Ausschreibungsver-
zichts informiert wurde und dazu Stellung genommen hat. Wenn keine Einigung zwischen Personalrefe-
rat und Gleichstellungsstelle erzielt werden kann, entscheidet der Oberbürgermeister. 

 

f) Übertragung höherwertiger Aufgaben 

An dem Verfahren bei der Übertragung höherwertiger Aufgaben mit Auswirkung auf die Stellenbewertung 
ändert sich nichts (vgl. AGA). 

Die Dienststellen haben Vorhaben, die früher oder später eine Änderung, insbesondere eine Erweiterung 
des Stellenplans zur Folge haben können, dem Personal- und Organisationsamt so rechtzeitig mitzuteilen, 
dass die stellenplanmäßigen Auswirkungen noch vor der Beschlussfassung der zuständigen Gremien ge-
prüft werden können. 

 

g) Außerachtlassung von Bezügeansprüchen bei Wiederbesetzung 

Bei der Wiederbesetzung von Stellen darf ein höherer Bezügeanspruch (Erfahrungsstufe, Orts-/Familienzu-
schlag) keine Rolle spielen. 

 

h) Zusammenarbeit mit Personalvertretung 

Die Zusammenarbeit mit der Personalvertretung wird federführend über die Personalverwaltung nach der 
bestehenden Zuständigkeitsverteilung (OBM, Referat III, Amt 11) abgewickelt. 

 

i) Interkommunale Ausschreibung 

Bewerben sich im Rahmen einer internen/interkommunalen Ausschreibung Beschäftigte der Städte Nürn-
berg, Fürth oder Schwabach (IZ-Städte), so ist das Personal- und Organisationsamt bei den Vorstellungs-
gesprächen zu beteiligen. 

 

3.2.4 Stadt als soziale Arbeitgeberin 

Die grundsätzlichen Regelungen wie z. B.  

 Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen  

o Tarifvereinbarungen  

o Gleichstellungskonzept  

 Fürsorgerichtlinien (z. B. Schwerbehinderte) einschließlich Einhaltung des 5 %igen Beschäftigungssoll 
bei schwerbehinderten Menschen 

o SGB IX 

 Pflicht zur Realisierung von Teilzeitwünschen – soweit keine (zwingenden) dienstlichen Gründe entge-
genstehen 

 Rahmenvereinbarung mit Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 

 Grundsätzlich keine Umwandlung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in sozialversiche-
rungsfreie Beschäftigungsverhältnisse 

 Sonstige betriebliche soziale Verpflichtungen (z. B. Förderung der Betriebsgemeinschaft) 

 Förderung der interkulturellen Kompetenz 

gelten uneingeschränkt weiter und sind bei Personalentscheidungen zu berücksichtigen. 

 

3.2.5 Personaleinsatz und interne Personalvermittlung 

a) Nachwuchskräfte 

Der Ersteinsatz von Nachwuchskräften der allgemeinen inneren Verwaltung wie 

 Verwaltungsfachangestellte (VFA-K) 
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 zweite Qualifikationsebene 

 dritte Qualifikationsebene 

wird über die Personalvermittlung durch das Personal- und Organisationsamt abgewickelt. 

 

b) Jobrotation 

Im Rahmen der Personalvermittlung soll Jobrotation gefördert werden. Dabei sollen auch Planstellen und 
Personen in die Überlegungen einbezogen werden, die nicht aktuell zur Veränderung gemeldet sind.  

 

c) Wegfall von Aufgaben 

Fallen Aufgaben weg, ist das Personal- und Organisationsamt umgehend zu informieren.  

Die Beschäftigten werden dann im Rahmen des Personaleinsatzes bedarfsgerecht eingesetzt. Die Perso-
nalkosten verbleiben jedoch bis zu einer endgültig anderen Zuordnung dem abgebenden Budget.  

Grundsätzlich gilt diese finanzielle Regelung auch bei dem Einsatz leistungsveränderter Beschäftigter. Sind 
die Beschäftigten weitervermittelt, kann die Budgethöhe auch im Jahresverlauf entsprechend gekürzt wer-
den.  

 

d) Personalaufwendungen 

Die Kosten für die interne Personalvermittlung werden zentral bewirtschaftet. 

Zentral bewirtschaftet werden auch die einem Budget nicht zurechnungsfähigen Aufwendungen wie  

 Nachversicherungen 

 arbeits- und disziplinarrechtliche Sonderfälle 

 Abfindungen bei gerichtlichen Vergleichen bzw. zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen. 

 

3.2.6 Personalverwaltung 

a) Zuständigkeit 

Die Personalverwaltung verbleibt grundsätzlich beim Personal- und Organisationsamt. Obliegt die Perso-
nalentscheidung der Fachdienststelle, vollzieht das Personal- und Organisationsamt diese Entscheidung 
als Servicestelle. Werden gesamtstädtische Interessen geltend gemacht, sind diese der Fachdienststelle 
innerhalb von 3 Wochen mitzuteilen. Dabei ist es Pflicht des Personal- und Organisationsamtes, dienst- 
und arbeitsrechtliche sowie personalvertretungsrechtliche Bestimmungen einzuhalten. 

Zur Personalverwaltung gehören u.a. auch 

 Beurteilungswesen 

 Richtlinien für Beförderungen 

 Probezeitbeurteilung (Verlängerung) 

 Teilzeitbeschäftigung 

 Medizinische Untersuchungen 

 Regelungen von Beurlaubungen 

 Beendigung (z. B. Vorruhestand, Altersteilzeit) 

 

b) Kündigungen, arbeitsrechtliche Maßnahmen u.a. 

An dem derzeitigen Verfahren zur Einleitung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen, Kündigungen, Entlassun-
gen und der Führung von Rechtsstreitigkeiten ändert sich nichts. 

 

c) Mehrarbeit und Überstunden 

Die Finanzierung von Mehrarbeit und Überstunden ist Angelegenheit der Budgets. 
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Für die Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden gilt folgendes: 

 Die Anordnung muss vorher schriftlich erfolgen. 

 Für Tarifbeschäftigte ist für eine Anordnung von Mehrarbeit/Überstunden von bis zu 6 Monaten pro Ka-
lenderjahr das Fachamt zuständig (bei Lehrkräften im Einvernehmen mit Referat III). Die Abrechnung 
erfolgt unter Vorlage der schriftlichen Grundanordnung mit Arbeitsmeldung für die tatsächlich geleiste-
ten Stunden direkt durch die Gehaltsstelle (113-2). 

 Für Beamte ist Referat III zuständig, wenn die Mehrarbeit und Überstunden nach Art. 61 BayBesG voll 
oder teilweise vergütet werden sollen (= Ausnahmefall). Ansonsten ist das Fachamt zuständig, d.h. 
wenn entsprechender Freizeitausgleich (= Regelfall) gewährt wird. 

Über Mehrarbeit und Überstunden ist regelmäßig zu berichten (siehe Arbeitsprogramm). 

Hinweis: Die stillschweigende Duldung von Überstunden und die Abzeichnung der Arbeitszeitkarte mit ge-
leisteten Überstunden, die über die DVGAZ hinausgehen, gelten bereits als Genehmigung/Anordnung 
(BAG-Entscheidungen). 

 

d) Höhergruppierungen, Beförderungen und Altersteilzeit 

Am derzeitigen Verfahren wird festgehalten. Eine Beförderung, Höhergruppierung oder die Genehmigung 
von Altersteilzeit darf nicht von der Finanzkraft des Budgets abhängen. 

 

3.2.7 Personalentwicklung und Personalförderung 

Personalentwicklung und Personalförderung sind Führungsaufgaben. 

 

3.2.8 Personalcontrolling 

Zur Unterstützung der dezentralen Personalarbeit, aber auch zur zentralen Steuerung, müssen die erfor-
derlichen Informationen gewonnen werden. 

Diese Aufgabe ist vom Personal- und Organisationsamt im Rahmen des Personalberichtswesens wahrzu-
nehmen. Ausgehend von dem derzeitigen Stand (Personalbericht) sind weitere Kennzahlen (z. B. über 
Fehlzeiten) zu entwickeln. Ziel muss sein, dass die Verwaltungsspitze und der Stadtrat auch bei dezentra-
ler Personalzuständigkeit durch die Ermittlung und Aufbereitung von Daten Entscheidungsgrundlagen für 
strategische und personalwirtschaftliche Aktivitäten erhalten.  

 

3.2.9 Personalbedarfsplanung 

Die Personalbedarfsplanung orientiert sich am Stellenplan und dem prognostizierten Bedarf, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Altersstruktur. Bei Fachpersonal sind grundsätzlich die Fachämter zuständig. 

Wegen der budgetübergreifenden Zusammenhänge ist beim Personal der allgemeinen inneren Verwaltung 
(hier insbes. Qualifikationsebenen 2, 3 und 4 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen einschl. ver-
gleichbarer Tarifbereich) weiterhin das Personal- und Organisationsamt zentral zuständig. Die Dienststellen 
wirken hier mit dem Ziel einer möglichst realistischen Prognose zum zukünftigen Personalbedarf unter Be-
rücksichtigung der Haushaltslage mit. 

 

3.2.10 Personalgewinnung 

Die Personalgewinnung koordiniert das Personal- und Organisationsamt aufgrund der Vorgaben. Die Aus-
wahlverfahren werden in der Regel durch das Personal- und Organisationsamt durchgeführt. Die Beteili-
gung der Personalvertretung, der Gleichstellungsstelle, der Schwerbehindertenvertrauensstelle und – so-
weit erforderlich – der Vertreter des Stadtrates ist sicherzustellen. 

 

3.2.11 Ausbildung 

Die Organisation der Ausbildung obliegt der Abteilung Personalentwicklung. 
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3.2.12 Gesamtstädtische Interessen 

Bei Verstößen gegen gesamtstädtisches Interesse (dazu gehören neben den gesetzlichen und arbeits-
rechtlichen Vorgaben auch wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Ziele, z. B. Frauenförderplan, 
schwerbehinderte Menschen etc.) besteht ein Einspruchsrecht aller Beteiligten. Die Entscheidung in diesen 
Fällen trifft der Oberbürgermeister binnen zwei Wochen. 

 

4 Arbeitsprogramme 

Um die notwendige Einflussmöglichkeit des Stadtrates auf die Arbeit der Fachämter zu sichern und diese 
inhaltlich zu verbessern, ist jedes Amt verpflichtet, auf der Basis der mitgeteilten voraussichtlichen Amts-
budgets rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen ein Arbeitsprogramm vorzulegen und zur Beschlussfas-
sung im jeweils zuständigen Fachausschuss einzureichen (die zuständigen Fachausschüsse können der 
Aufstellung in Anlage 1 entnommen werden). 

 

Das Formular „Arbeitsprogramm“ – Planjahr – wird von Amt 11 alljährlich voraussichtlich bis Ende Mai im 
Mitarbeiterportal zur Verfügung gestellt.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge der Fraktionen zu den Arbeitsprogrammen der Ämter im Haus-
haltsaufstellungsverfahren gem. Ziffer 2.13 der Vollzugsbestimmungen eigenverantwortlich durch die 
Fachämter mit Stellungnahme in die Fachausschüsse einzubringen sind. Falls die Anträge die Änderung 
von Ansätzen des Haushaltsentwurfs zum Gegenstand haben, ist die Beantwortung mit der Kämmerei / 
Herrn Schmied abzustimmen. 

 

 

5 Weitergeltung von Regelungen, Befugnissen und Verfahren 

Soweit in den vorstehenden Regelungen keine ausdrücklichen Veränderungen gegenüber dem bisherigen 
Zustand vorgesehen sind, verbleibt es bei den bisherigen Verfahren, Zuständigkeiten und Kompetenzen. 
Dies gilt insbesondere für Stellung und Funktion der Referenten als Vorgesetzte ihrer Dienststellen und als 
politisch Verantwortliche für ihren Bereich. 

Die Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts sowie des Personalvertretungsrechts bleiben durch 
die Budgetierungsregelung unberührt.  

Außerdem bleiben die Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Erlangen (AGA) sowie alle Dienstanwei-
sungen und Richtlinien in Kraft.  

 

 

 

6 Anlagen 

 

Anlage 1 Budgetämter und zuständige Fachausschüsse 
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Anlage 1 

Budgetämter und zuständige Fachausschüsse 

Referat Amt Budgetkreis Bezeichnung 
Fachaus-
schuss 

OBM 

PR 16 Personalrat HFPA 

13 13 Bürgermeister- und Presseamt HFPA 

14 14 Revisionsamt RevA 

Referat I 
37 37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz HFPA 

52 52 Amt für Sport und Gesundheitsförderung SportA 

Referat II 
20 20 

Stadtkämmerei mit den Stabsstellen Wirt-
schaftsförderung und Arbeit sowie Beteili-
gungsmanagement 

HFPA 

23 23 Liegenschaftsamt UVPA 

Referat III 

11 11 Personal- und Organisationsamt HFPA 

17 17 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik HFPA 

30 30 Rechtsamt HFPA 

33 33 Bürgeramt HFPA 

34 34 Standesamt HFPA 

Referat IV 

40 40 Schulverwaltungsamt BildungsA 

41 41 Amt für Stadtteilarbeit KFA 

42 42 Stadtbibliothek BildungsA 

43 43 Volkshochschule BildungsA 

44 44 Theater KFA 

45 45 Stadtarchiv KFA 

46 46 Stadtmuseum mit Kunstmuseum KFA 

47 47 Kulturamt KFA 

51 51 Stadtjugendamt JHA 

Referat V 
50 50 Sozialamt SGA 

55 55 Jobcenter/Arbeitslosengeld 2 SGA 

Referat VI 

24 24 Amt für Gebäudemanagement BWA 

61 61 
Amt für Stadtplanung und Mobilität  
(einschl. PET) 

UVPA 

63 63 Bauaufsichtsamt BWA 

66 66 Tiefbauamt BWA 

Referat VII 

31 31 Amt für Umweltschutz und Energiefragen UVPA 

39 39 
Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen 
Verbraucherschutz 

HFPA 

BWA   = Bau- und Werkausschuss 
HFPA   = Haupt-, Finanz- und Personalausschuss 
JHA  = Jugendhilfeausschuss 
KFA  = Kultur- und Freizeitausschuss 
RevA  = Revisionsausschuss 
SGA  = Sozial- und Gesundheitsausschuss 
BildungsA = Bildungsausschuss 
SportA   = Sportausschuss 
UVPA   = Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss 

97



 Seite 1 von 3 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 201/033/2021 
 

Beschluss über die Haushaltssatzung 2022 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Stadtrat beschließt die  

Haushaltssatzung der Stadt Erlangen 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
„Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Er-
langen folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festge-

setzt; 
er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge von   Euro 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  Euro 
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von  Euro 
   
2. im Finanzhaushalt  
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  Euro 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  Euro 
 und einem Saldo von  Euro 
   
b) aus Investitionstätigkeit mit  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  Euro 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  Euro 
 und einem Saldo von  Euro 
   
c) aus Finanzierungstätigkeit mit  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  Euro 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  Euro 
 und einem Saldo von  Euro 
   
d) und einem Saldo des Finanzhaushalts von  Euro 

 
 

Ö  22Ö  22
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(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Entwässe-

rungsbetriebes der Stadt Erlangen (EBE) wird hiermit festgesetzt; 
 
 er schließt ab im Erfolgsplan   
 in den Erträgen mit 28.436.900 Euro 
 in den Aufwendungen mit 26.444.400 Euro 
   
 und im Vermögensplan  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.536.530 Euro 

 
 

 
(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs 

für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB 77) wird hiermit festgesetzt: 
 
 er schließt ab im Erfolgsplan   
 in den Erträgen mit 37.297.200 Euro 
 darin: Erlöspauschalen seitens der Stadt 

(seit 2014 incl. Straßenreinigung) 
14.252.300 Euro 

   
 in den Aufwendungen mit 37.487.000 Euro 
   
 und im Vermögensplan  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.608.900 Euro 

 
§ 2 

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf 2.628.000 Euro festgesetzt.  

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE) wird auf 16.769.830 Euro 
festgesetzt.  

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen für den Eigenbetrieb Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB 77) wird 
auf 5.039.800 Euro festgesetzt.  

 
§ 3 

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlung für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf  
51.276.000 Euro festgesetzt.  

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Entwässe-
rungsbetriebs der Stadt Erlangen (EBE) wird auf 2.050.000 Euro festgesetzt.  

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbe-
triebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB 77) wird auf  
1.983.000 Euro festgesetzt.  

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wir folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   300 v. H. 
b) für die Grundstücke (B)       425 v. H. 

2. Gewerbesteuer         440 v. H. 
 

§ 5 
1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach 

dem Haushaltsplan wird auf 96.000.000 Euro festgesetzt. 
2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach 

dem Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebs der Stadt Erlangen (EBE) wird auf 

99



 Seite 3 von 3 

4.739.480 Euro festgesetzt.  
3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach 

dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreini-
gung (EB 77) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.  

 
§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.  
 
Erlangen, den  
 
 
STADT ERLANGEN 
 
 
 
 
Dr. Florian Janik 
Oberbürgermeister 
 
 
 

II. Begründung 
 
 

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 201/030/2021 
 

Anträge mit finanzieller Auswirkung auf den Haushalt 2022 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Soweit Anträge die Bereitstellung von Mitteln für den Haushalt 2022, die mittelfristige Finanzpla-
nung 2021 – 2025 mit Investitionsprogramm, sowie Änderungen des Stellenplans zum Inhalt hat-
ten, gelten die Anträge gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates durch den Beschluss des 
Stadtrates über die Haushaltssatzung 2022, den Haushaltsplan 2022, der mittelfristigen Finanz-
planung 2021– 2025 mit Investitionsprogramm sowie Stellenplan 2022 als bearbeitet. 
 
Soweit Anträge künftige finanzpolitische Vorstellungen enthalten, werden diese an die Verwaltung 
zur weiteren Bearbeitung überwiesen.  
 
 

II. Begründung 
 
 

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  23Ö  23
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/20 Stadtkämmerei 201/031/2021 
 

Ermächtigung der Verwaltung zu formellen Änderungen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Stadtrat 13.01.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt im Haushalt 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung  
2021 – 2025 mit Investitionsprogramm redaktionelle Änderungen durchzuführen, die aus haus-
haltsrechtlichen oder organisatorischen Gründen notwendig sind – insbesondere Korrekturen zwi-
schen Ansätzen für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen -, den sachlichen Inhalt der Pläne 
aber nicht ändern.  
 
 

II. Begründung 
 
 

 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

Ö  24Ö  24

102


	Sitzungsdokumente
	Einladung -öffentlich-

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  4 Niederlegung des Stadtratsmandates durch Frau Tina Prietz
	Beschlussvorlage  13-2/080/2021

	TOP Ö  5 Berufung in den Stadtrat von Herrn Christian Eichenmüller
	Beschlussvorlage  13-2/081/2021

	TOP Ö  7 Personelle Änderungen bei der Besetzung von Ausschüssen und Gremien
	Beschlussvorlage  13-2/082/2021

	TOP Ö  8 Neuberufung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Fürth
	Beschlussvorlage  13-2/078/2021

	TOP Ö  9 EB77 - Wirtschaftsplan mit Stellenplan 2022
	Beschlussvorlage  771/012/2021

	TOP Ö  10 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern: Wechsel in der Verbandsversammlung
	Beschlussvorlage  BTM/039/2021

	TOP Ö  11 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 412 - Häuslinger Wegäcker West - mit integriertem Grünordnungsplan; hier: Satzungsgutachten/Satzungsbeschluss
	Beschluss Stand: 09.12.2021 _  611/087/2021
	Anlage 1 NEU - Tischauflage Stadtrat Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis  611/087/2021
	Anlage 1: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis  611/087/2021
	Anlage 2: Übersichtslageplan mit Geltungsbereich  611/087/2021
	Anlage 3: Stand des Bauleitplanverfahrens  611/087/2021

	TOP Ö  13 Eckdaten Haushaltsplan 2022
	Mitteilung zur Kenntnis  II/016/2021

	TOP Ö  15 Behandlung evtl. Änderungsanträge und Beschlussfassung über die vom HFPA verwiesenen Änderungsanträge, nachträglichen Nachmeldungen der Verwaltung und nachträgliche Änderungsanträge aufgrund Ausschussbeschlüssen zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt
	Beschlussvorlage  201/027/2021

	TOP Ö  17.1 Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022; Umwandlung der Stundenkontingente in Planstellen
	Beschluss Stand: 08.12.2021  11/032/2021
	Anlage zur Beschlussvorlage_Stundenkontingente_final  11/032/2021

	TOP Ö  17.2 Haushalt 2022; Stellenplan 2022 Liste A - Stellenneuschaffungen
	Beschluss Stand: 08.12.2021  113/040/2021
	Liste A gesamt für StR  113/040/2021

	TOP Ö  17.3 Haushalt 2022; Stellenplan 2022 Liste A - Stellenneuschaffungen - Ergänzung Amt 39
	Beschlussvorlage  113/041/2022

	TOP Ö  17.4 Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2022; Liste B - Stellenwertänderungen
	Beschluss Stand: 08.12.2021  113/038/2021
	Anlage - Stellenplan 2022 Liste B  113/038/2021

	TOP Ö  18 Beschluss über die vom HFPA begutachteten Änderungen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022/Investitionsprogramm 2021 - 2025
	Beschlussvorlage  201/028/2021

	TOP Ö  19 Haushalt 2022 - Abgleichsvorschlag
	Beschlussvorlage  201/029/2021

	TOP Ö  20 Sammelbeschluss über Fachamtsbudgets 2022, Ergebnishaushalt 2022, Finanzhaushalt 2022, mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 mit Investitionsprogramm, Haushaltsvermerke 2022, Stellenplan 2022, Stiftungshaushalte der rechtlich unselbständigen Stift
	Beschlussvorlage  20/026/2021

	TOP Ö  21 Budgetierungsregeln 2022
	Beschluss Stand: 08.12.2021  113/028/2021
	Budgetierungsregeln 2022  113/028/2021

	TOP Ö  22 Beschluss über die Haushaltssatzung 2022
	Beschlussvorlage  201/033/2021

	TOP Ö  23 Anträge mit finanzieller Auswirkung auf den Haushalt 2022
	Beschlussvorlage  201/030/2021

	TOP Ö  24 Ermächtigung der Verwaltung zu formellen Änderungen
	Beschlussvorlage  201/031/2021



